
DIE REICHSPRAJ1JFEKTUR DES VII~RTEN

JAHRHUNDERrrS

Verehrter Herr Kollege!

Sie feiern in diesem Jalu ein Fest, wie es kaum einem
von denen, die sich in diesem Heft Ihnen glUckwiinschelld nallen,
beschieden sein wird. Dass auch icl1 nicht versäumen durfte
von der Freundschaft, die uns seit Jahren verbindet, hier Zeugnis
abzulegen, verstellt sich von selbst; doch weiss iell nic11t, ob
das, was ich Ihnen bieten l,ann, willkommene Gabe sein wird,
oder ob Sie sich nur seufzend entse11liessen werden, es atH'I Höf­
lichkeit zu lesen. Denn so ausgedel111t auch der Kreis Ihrer
Studien und Interessen ist, dass Sie fiir die Präfel,tur des vierten
Jahrhunderts ein Herz haben, darf icl1 doch bezweifeln. Aber
ein Schelm gibt mehr, als er hat. Und waR mir einigen Mnt
verleiht, mit diesel' Untersuchung vor Sie hinzutreten, ist, dasR
sie auch fUr das Verstäudnis zweier literarischen Grössen, die
in jener tief gesunkenen r'~poche zn den hervorragendsten ge­
11örten, nicht ohne Bedeutung ist. Ich meine Ausonius nnd
Synesios.

Synesios erzählt in seinen Aegyptern von dem Streite
zweier BrÜder um die höchste MacM, versteckt aber die Namen
seiner Helden unter den mythologischen Bezeiclmungen Osiris
und Typhos. Aus den Scllicksa1en, die vou ihnen berichtet waren,
hatte man längst erkannt, dass der Vertreter des guten Prinzips
Aure1ian, Präfekt und Konsul im ,fahre 400, war, der im ORt­
reiche die Macht d~r Barharen zu brechen suchte und dafiir durch
den gotischen Feldherrn Gainas in die Verbannung getrieben
wurde. Den bösen Typhos hatte man nicht zn benennen gewusst;
doch stand es durch Synesios fest, dass es del:jenige sein musste,
der den Aurelian nach dessen Vertreibung in der Beldeidung
der Präfektur abgelöst hatte. Da nun durch zwei Gesetze des
Codex TheodoRianus (I 34, 1. VIII 5, 62) vom 8. Dezember 400

Rhein. Mu•• f. Philol. N. F. LXIX. 1



2 Seeek

und vom 3. Februar 401 ein OiisariuB 1l,1R Präfekt des Orients

war, erkannte ich in ihm jenen feindlichen Bruder 1.

Als kam noch zwei!:'dei lJinzu. Erstens beschuldigt

~Y'IlCSlO!l (I 13 p. 105 b) den Typhoa, iu seine junge Frau so vcr­

liebt gewesen zu dass Cl' sich ganz von ihr beherrsohen

lieBS, und !:'ine Erziihlung rIes 80ZOll1enOR (IX 2) weist auf ein

höchst inniges Verh1iltniR drs Cäsarius ZII seiner Gattin hin.
Zweitens lind dieB iRt noch lässt Bieh auc,h die

Stellungnallme des Typhos hei Priifekten n!1ch-

weisen.

l"elll'
Also

einc

kann.

von

Die Eunomianer vertraten rlie Lehren des Arius am kon-

und entsehlosRcnstrll und waren dalH~r den Ortho-

doxen g,1I1Z belwIlden; yerlmsRt. Theodosius hatte sie durch

GCAetz vom 4. Mai 38H def:! teRtamentarischen ErbnmhtR
aher flChwltnkelld in seinen Entschltis,wn, wie Cl' war, dies nocll

kurz vor seinem Tode am 20. Juni i19J widerrufen. Kaum
aber hatte Arcadius seine Erbschaft 80 stellte ocr

aHmiichtige Leiter des schwachen dcr frUmmelnde Rn-
finus, das ältere Ketzerrecht wierler hei> Nun findet

an Cäsllrius als Pl'äfekt gerichtet und olme Zweifel von

ihm inspiriert, daR Con/iciendo!'lIln
testamentOl'mn da1'i EUliomicmis l)J'accillinms potestatem et cOl/cerM
id, quad clivi llostri dat(~ nupe!' eontincba.t

5, Es trägt das Datum deA 24. ,Juni 3%, aber dies

kann nicht richtig weil Cällarius der Nachfolger def:! RuJ1nus
war 3, dessen Präfektur erst am 27. November 395 durch seine

Ermordung frei wurde 4. Doch lässt es Aich auch nicht viel

da es das Ger;etz vom 20. Juni 394 aIr; data
nuper l1t'aece:ptio bezeichnet. Gothofl'rrlns hat daher V(}l'lr'~!l(\h

VIII kal. lan. nil' YJII ka~. Iftl. zu

leichte die wolll als gesichert gelten

Philol. LU S. 452. G.
1913 hat sich meiner Best,immnng an-

2 Coel. 1'heod. XVI 5, 17. 28, 26. Theodcsius wal' llm 17. ,Ta,
nusr 895 in MaiJalld Da sowohl die Schiffahrt als aneh die
Landreise üher die dcl' und des Balkan dan1 als durch
den Winter waren, wird die Nachricht seines wohl erst
im Fehrllar oder März llach COllstantinopel seill. Und schon
am 18. März :190 ist des Hufinns ge1;enCJl.

Philo!,torg', XI fl c KaiCH.lp(l!! 'rilV 'Pomp(vou lnuoEtallEvl!! i'tpXllv.
4 SOCl·at. VI 1, 4.
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Cäsarins hatte seit seinf's Amtes noch keinen vollen
Monat sich flühon die Rechte
dei' Arianer und wohl niollt ohne Ahsiehl

wiiblte er dazu den 11eiligen \V eihnaehtstag. Damit vergleiehe
man, dass Synesios von seinem Typhos beriehtet, er hahe zur
Religion de!' h. zum 1

J\'Ioll1msen hat dessen mit Cäsarius angefoellten
und sioh dahill bescheiden zn miissen dass wir seinen
wirklichen Namen !licht kennel!. Er meint, der Bruder des An­
relian könne his zum Dezember 400 oder glW his
zum 3. Fehnllu' 401 im Amte gewo8en weil es bei

I 18 p. ! 14 e IlOis81; ou lap EVW.UTOil~ ailAa ~lllvUi; EqJ11
ToilS; EI,uapToil-;; EV TU A!rurma GK11rrTpa
~lEV TU); X11M); TWV 611piwv, KaTw OE fEEt TlUV IEpwv OPVEllJV
TU KpaV1l Doch dies bezieht sich auf die Macht des Gainas

und seiner Goten, nieht dcs Tj·phos. Dass dessen Präfektur den
St,urz seiner barbarischen Uberdlinern werde, i,lt,

in der die empfangeIl IllLt ,
sogar deutlich fJE'ra ßpuxu n:POGOEXOU Toilr;; r(lavras,
rovToll<;; AElWV Toil~ aAAoqJuAOUC;; h. die EGW8cu
€KrrOOWV uqJ' EexUTWV EI b€ Un:OA€tn:ono Tl

GTftGEWC;; Kat ~lll rr&v EKTptßOiTO, ~l€ V 0 I 0 E Cl Tu <pW);
aUTlJ<;; EV ToI'.; TUpaVVEtOI);, (Tu 'bE ~nlo' lÖS an:OriVWGK€
TWV e€WV (p. 114 d). (,'Ur ,[ie seiner

'''Husche wird er verb'(islet E); OUITW lmpovTac;; €VHWTOUC;;
(115 und wie sich ans alHlereli Stellen ergibt 'l, fiel von den
drei Jahren, die er unfreiwillig in der
grössere 'reil unter die Präfektur des Typhus. Also 'wenn
Typhos in unserer Präfekteuliste sich so ist er allerdings
der Cäsarius'. So schreiht l\Iommsen selbst; aber er hält die
heiden Daten, unter denen sein Name im Codex Theodosianu8
erscheint, fUr falsch ubwohl er keinerlei
Bedenken gegen sie machen kann und ohwolll der 8. De-

zember 400 und der 3. Februar 4tH sieh so nabe dass
diese Daten sieh stützen. Nur auf jenen Zweifel
grÜndet er die dass eben llicht in Ullserer
Präfektenliste finde.

1 Synes. II 3 p. 121 b:
eti::€v. Vgl. I 18 p. 115 b.

l! Gesammelte Schriften IV S.2\lG.
PIl,;l"1,,,,' Ln S.4M).

Tliv TOU o€{ou Q6Eav E<1IO)-
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MommRen wal' im Begriff, den Codex Theodosianns hel'­
auszugeben und hatte dessen Datierungen sehr genau stndiert.
Wenn er ihnen ein tiefes Misstrauen entgegenbracllte, so WRr
dies ohne Zweifel wohlbegründet. Nnr hatte er dabei vergessen,
!lass ihre Zuv:erlässigkeit in demselben Masse zunehmen
wie sie sich mellr und mebr der Zeit in der das Rechts­
buch entstand. Mit den Gesetzen COUl:'tantins und seiner Söhne
ist es recht übel bestellt; doch bei denen des Arcadius und
Honorius fehlen die falschen Daten zwar sind aher
doch schon recht selten. Namentlicll dies für den östlichen
Reichsteil in desBen Ha1lptBtadt der Codex zusammengestellt
wurde. Unter den dreissig Fragmenten, die mit dem Namen des
Cäsarius iihersohrieben sind, habe ich nicht mebr als drei ge­
funden, die ,zu berechtigten Zweifeln Anlass geben.

Das eine haben wir schon besprochen; es ist jene Ver­
fUgung zugunsten der Eunomianer. Das andere ist Cod. Tlleod.
VIII 15, 8 und trägt das Datum des 13. Juli 897, Wie Clau­
dian 1 uns berichtet, hatte Eutrop es eingeftihrt, dass der Hof in
der Zeit der ärgsten Hitze Constantinopel verliess und nach dem
hoohgelegenen und daher kühleren Ancyra tibersiedelte. Die el'ste
dieser Sommerfrischen fiel in das Jaln' 397 und hat auch im
Codex illre Spuren llinterlassen. Am 23. Juni ist Arcadius 110ch
in Constantinopel (VI 26, 10), 11m 26. in Nicomedia (VI 4,32), wo­
hin er in kurzer Seefahrt gelangen konnte. Damit hat er seille
Reise angetreten. Am 4. effllJheint er dann in An­
cyra (VI 3,4. IX 14,8) und ist am 26. desReIben Monats, wo
!lie herbstliclle Kiihle schon begonnen hat, wieder nach der Haupt­
stadt znrückgekehrt (I V 4, 4). In !liese Sommerfahrt müsste das
Gesetz vom 13. Juli mitten hineinfallen, nennt aber in !leI' Unter­
schl'ift Constantinopel, und da !lie Ortsdaten dUI'c1lgängig besser
Uberliefert sind, als die Tl1gdaten, darf man hieran nicht rühren,
Doch wie das Gesetz iiber die Eunomianer sicll durch eine leichte
textliche richtig datieren so dieses durch eine noch
leichtere. Man braucht nur 111 id. 1un. statt 111 id. 1ul. zu
schreiben, uml alles ist in Ordnung.

Das dritte Fragment ist nicht im Codex Tbeodosianus, sou­
dern nur im Justinianus (VII 41, 2) erhalten, dessen Ueberliefe­
l'ung eine nQch viel scblechtere ist. Es trägt dasselbe Tagdatuffi,
welches wir in (lem eben besprochenen hel'gestellt hahen, 111 icl.

1 CIaud. in Eutrop. II 95-102, 416.
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I~m., und könnte danaoh mit ihm zusammengehöl'en. Dooh zeigt
es das Konsulat von 403, das fitr unseren Präfekten unmöglich
ist. Denn Ende 40 I oder Anfang 402 wurde er abgesetzt und
unter Anklage ; UU!' duroh die Fürbitte seines Bruders
entging el' der 1 Dass er scbon 403 wieder zur
Präfektur gelangt sei, ist daher so gut wie ausgeschlossen. Zu­
dem beweist der Inhalt, dass dies Fragment in das J. 397 ge­
hört, also wirklich mit jenem nnflern vom gleichen Tagdatum zu
verbinden ist; denn es redet von dem bevol'>:tehenden Census und
trifft Bestimmungen für ihn (pro censtls ea;amine l'e8J!on­
deal11 (levoMoni). Nun musste naoh der Sohatzungson!nung Dio­
cletians, an der mau das ganze vierte Jahrhundel·t hindurch fest­
gehalten hat, in jeder sechsten und elften Indiktion ein
CenslIs stattfinden 2, und mit dem 1. Septem bel' 397 11egallll eine
elfte Indiktion. Dass man am 11. Juni die
Normen naoh denen die Sohatzung gellandhabt werden
sollte, war also höchst angemessen. Mit ihr könnte auch das
zweite Fragment, dem wir das gleiche Datum haben
und das hiernach wohl zu demselben Gesetz gehörte, zusammen­
hängen. Denn es schärft von neuem die Bestimmung ein, dass
keiner, so lange er im Amte ist, etwas durch Kauf oder Schen'
kung erwerben dürfe. Die Steuereinschlttzung aber bot den
räuberischen Beamten die beste Gelegenheit, sich durch Gesohenke,
die man auch in die Form von Sclleinverkitllfen kleiden konute,
bestechen zu lassen.

Dass mituntel' ein richtiges Tagdatum mit einem fahmben
l{ousnlat verbunden mag folgendes Beispiel beweisen. Cod.
Theod. XII, 22. XII 1, 113. VIII 5,49 bieten die folgenden
Subskriptionen:
aal. III non. Sep. YaZentiae Honm'. 11b. p. cl Euodio eonss, (386).
aat. 111 non. Sept. Valentiae Honol'. n. p. et Buadia 001188. (38fi).
dat. 111 non. Sept. Valentiae Timasio et PI'omoto Goms. (389).
rl'heodosius feierte am 12. Oktober 386 in Konstantinopel einen
Triumph tiber die Greuthungen, deren Unterwerfung er vorher
an der Donau persönlich entgegengenommen Danach

Geschiohte des Untergangs del' antiken Welt Y S. 32G.
2 Seeck, Die Entstehung des Deutsche Zeitsehr.

f. Geschichtswissenach. XII S, 279. Die Hesultate diesel' Untel'suuhung
sind durch Papyrosfunde bestätigt worden. Hheill. Mus. LXII
8, 492. '

a Mommsen, Chronica minora I S, 244; Zoaim. IV 39, 4. 5.
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dÜrfte der Ort, an dem er sich Rm 3. September desselben
Jahres befand, irgend ein Grenzkastell gewesen sein. Sein Name
Valentia kommt sonst nirgend vor, docll ist das nicht zu ver­
wundern. Denn die älteren Donaufestllngen, die wir ans den
Inschrift.en, den Itineraren und der Notitia Dignitatum kennen,
dürftlm in den Stürmen der Völkerwanderung meist zerstört
worden sein, und die Ulmen, die Theodosius errichten liess ­
zn ihnen mag Valentia gehört haben waren wohl nicht sehr
langlebig. Jedenfalls ist nicht anzunehmen, dass der Kaiser
diesen unbedeutenden Ort zum zweitenmal besucht habe, und am
wenigsten kann dies im Jallre 389 geschelm sein, in dem er sich
nachweitllieh in Italien aufhielt 1. Schon Gothofredus hat daher
erkannt, dass jene drei Gesetze gleichzeitig sind; doch will er
Melanthiade fUr Valel1tiae schreiben, eine I\:onjelitUl', die meine!'
Erachtells viel zu kUhn uud, wie wir geselln haben, auch über­
flUssig ist. Das Konsulat von 389 ist nach dem oben Gesagten
ebenso falsch und ehensowenig durch schonende \<;mendation zu
bessern, wie in dem vorher besprochenen Gesetze das von 403.

Solche Fälle kommen auch sonst vor, aber, wie gesagt, recht
selten nnd in den spätesten Gesetzen am seltensten. Mommsen
aber meinte, jede beliebige Datierung auch ohne genauere Prü-

verwerfen zu können, sobald l'ie seinen Theorien wider­
sprach. Doch wie ein moderner Dichter sagt, sind unsere Fehler
nichts anderes als die beschatteten Seiten unserer rl'ugenden.
Es war dieselbe Eigenschaft, die ihn befähigt hat, unS ein
römisches Staatsrecht zn schaffen, und ihm in der l<~rforschung

der christlichen Kaiserzeit hinderlich war. Indem er sich ge­
wöhnt llatte, im Einzelnen immer das Allgemeine zu sehn, ge­
staltete er aus den schnell wechselnden Tatsachen dauernde Rechts'
sätze. Dies wal' möglich fiir die römische Republik, < weil ihr
Reclltsb ewusstsein ein im wesentlichen stabiles war und daher
in den Ereignissen, auch wenn sie dnroh Jahrhunderte getrennt
waren, immer wieder im gleichen Sinne zur Erscheinung kam.
Auch für die respublica restituta des Augustns liess es sich
dmchführen, weil sie in bewusster Ahsicllt die Formen der alten
Verfassung festhielt, wenn auch ihr Wosen dahingeschwunden

1 Vom 13. Juni bis zum 30. August 389 hielt sich Theodosius il1
Rom auf (Mommsen, Chronica minora I S. 298); am H. September war
er auf seiner Reise l1ach Mailand bis Forum Flaminii gelaugt (eod.
Theod IX 35, n). Am 3. desselben Monats karm er also nicht in Valentia
gewesen sein.
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war. Hoch mit Diocletian hört dicse Kontinuität auf, Man

empfindet, dass das Weltreich zusammenzubI'eclHm dl'oht, und da

seille frÜheren Htützen sich nicht bewährt haben, Bucht man

immer wieder neue zu finden. Docll auch in diesem steten

Wechsel wi llkiirlicher Experimente wollte Mommsen, seiner alten

Gewohnheit treu, feste staatsrechtliche Grundsätze entdecken und

das nicht ganz ohne Erfolg. Denn auch der wildeste Despot ist

nicht DU durch die Schöpfungen 8eilier mehl' oder

weniger gebunden, sondern es wirkt auch in ibm dllS Stnats­

bewnsstsein seiner Zeit, das ihn unwiderstehlich in ihre Bahnen

zwingt. Gleichwol1l 11IUSS man llier im Aufstellen allgemeiner

Regeln grosse Vorsiebt üben, und dies hat Mommsen in seiner

I,Uhn zu.gl'eifendell Art mi tllllter verSti.umt.

So sehreibt er in seinem g-rundlegenden i\ufHatz iiber die

Diocletiallische Reichspräfektur 1: (KoliegialisclJe Verwaltung' der

einzelnen PräfektnI', wie die friillcre Reichsorduung sie fordet't,

ist in der dioc1etianisch-collstantinischen ausgeschlossen; dm. Institnt

ist unbedingt monal'Ohisüh geordnet, ebenso wie die Verwaltnng

der Diözesen und die der Provinzen. Wäre dies nioht der Fall,

wären diese obersten Reichsämter bäufig in Sl\Ultverwaltullg ge­

geben wor,lell, so IÜinnten Belege des Znsanllnell- oder Eliltgeg'8n­

handeins in unserer U eberlieferullg nicht fehlen i es gibt aber

daftir I,ein eillziges Zeugnis'. Das /l$ sil/Jutio ist

immet' bedenklich, vor allem aber ill einer r~poch8, deren Uebel'­

lieferung mit Ausnahme der kurzen sechsundzwanzig Jahl'e, fUr

die das Geschiuhtswerk des Alllmianus Marcellinus vorliegt" eille

so kläglich <\1'111e ist. Zudem ist es nicht einmal richtig, dass

es kehle deI'artigen Zengnisse gibt, nur findcn sie sich zufällig

nicht in der weltlichen Literatur, soudem in der geistlichen, die

Mommsen weniger geliiufig war, Nach eiuem zeitgenössischen
Heiligenleben empfangen 401 die PräfelÜen (im Plural)

den Befehl, eine bestimmte Summe aus den Steuern Palästinas

fUr kirchliche Zwecke anzuweise11 2, und wo Palladius von der

Anklage redet, die im Jahre 403 ge{1;en die Send1inge des Bischofs

Theophilus el'llOben da nennt er als ihre R.ichter die

Präfekten wieder im PluralS, Hier ist also von ihl'em "Zusammen~

1 Gesammelte Schriften VI S. 290.
2 Mare. diae, vita Porphyrii 54: Ö ß(1(HAEU<; €K~AEUa€V 1:ot<; hrap­

X01<; Xl'rraT€UaClI mhot<; &'lfO ol']fJ0<11wv TIaA(1l(JTivl']C; dva Xpuaou Ahpu<; K',
B Pallad. dia!. 8 Mignc G. 47 S, 26: 'lfPQ(JEPXOVTl1l ~v 1:(fJ fJup-

ropl41 1:0ß ario\) 'Iwdvvou TiJ ß(1()IXiO'()f,! O€l']6eVTEt;, TWV J,lEV aVT1MKwV
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handeln' die Rede, und da ihr <Entgegenhandeln' siell wohl meist in
den geheimen Sitzungen des KonsistOJ'inms verbarg, ist es nicht
zu verwunde1'll, dass unsere und schlecht unterrichteten
Quellen nichts davon wissen. ' Häufig' sind diese ltOllegialen
Pl'äfekturen allerdings nicht gewesen, und immer hatten sie ihre
ganz besonderen Gründe,

Neben den Gesetzen an Cäsarius, den wir schon als Nach~

folger des Rufinus kennen gel61'nt baben, läuft eine Reihe anderer
an den Präfekten Eutychianus her, der nach ihrem Inhalt gleich­
falls den Orient verwaltet haben mus" 1, Die überlieferten Daten,
von denen ich nur die drei oben besprochenen korrigiert habe,
sind in den Jahren· 395-398 folgende:

Cäsarins:
395. 30. November X 6, 1.

25. Dezember XVI 5, 27.
29. 11 XII 1, 150.

396. 13. Februar IX 42, 14.
14. " VI 26, 7.
27. " VI 27, 10.
23. März XVI 7, 6.
24. " XV 1, 34.
17. April VII 4, 21.
21. 11 XVI 5, 31. 32.
25. " XV 6, 1.

9. Mai VIII 17, 1.
3. August IX 42, 15.

12. " VI 3, 2.
31. I' IX 38, 9.

7. Dezember XVI 10,14,

397. 16. Februar IX 26, 1.
6. März XI 8, 1.
8. April VI 26, 9.

Eutycllianus;

24. Februar III 30, 6.

8. Dezember III 12, 3.

15. " XII 18, 2.
31. 11 VI 4, 30.
19. Februar XIII 2, 1.

1. April XVI 5, 133.

MOV«XWV -rhv bE1']<11V napa -ro1c; tmipxolC; YUMvaaflflv(ll. - -ritv b€
Aonn;v Qno<pMlv o{ ~napxol EtEßißa<1av.

1 Cod. Thood. VI 4,30 redet von dell Präturen COllstantinopels,
VII 4,25 und Xlrr 11,9 von den orientalischen Städten Epiphll.llia und
Hierapolis.
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29. April VI 2, 19.
11. Juni VIII 15, 8. J uat. VII 41, 2.
23. 11 VI 26, 10.
1. Juli XVI 8, 13.

4. September VI 3,4. IX 14, 3.
B. NovemlJel' IX 6, 3.

23. " n 33, 3.
39S. 3. Februar II 1, 10.

4. lVläl'Z X VI 5, 84.

7. " XIII 11,9.
23. Mai VII 4, 25.

3. Juli XV 1, 38.
6. " Juat. XI 132, 9.

26. Juli XVI 2,32. 27. II IX40,16. 3. XI 3U,;)7.
XVI 2, B3. Just. 14, 7.

25. OlÜobel' XII 1,159.
6. Dezember I 2, 11.

13. " X.V 1, 40.

Zu diesen beiden Reihen bemerkt Mommsen 1: 'Beispiels­
weise ist nicbts als dass Ciisflrius und Eutychianus
nicht sondern nach eiuander die Reicbspriifektur verwalteten;
aber bei der die Ueberlieferung am meisten schonenden Annahme,
dass der Wechsel 397 zwisohen Juli 13 2 und September 4 ein­
trat, sind ein Erlass an Cällarius und seobs an Eutyohianus im
Datum oder anderweitig fehlerhaft'. AIso nicht als
sieben Daten werden aus keinem flndern Grunde verworfen, als
weil sie zu der Theorie von der Einlleitliohkeit der Präfektur
nicht passen, und obgleioh fünf davon sich so nah berülll'en,
dass schon dies allein als Bestätigung gelten müsste. Zudem

lässt es sich bei dreien aus dem Inhalt der betreffenden Frag­
mente nachweisen, dass sie kaum falsoh Rein können.

Corl. Theod. XIII 2, 1 la.utet: Jttbemus, ·ld pro m'genti su,mml~,

quam qwis thensauris fuemt inlat~t1'U8, infm'endi aUfi accipiat jacul­
tatem, ita ut pl'O Si1WUUS Ubris tlrgenti quinoa solidoa inferat.
Die Steuer, die teils in Gold, teils in Silber gezahlt werden
musste und daher von den Griechen Chrysargyron genannt wurde,

1 Gesammelte Schriften VI S. :WO Anm. 2.
2 Das Gesetz an Oäsarius vom 13. Juli 397 ist dal,jeJ:lige, welches

wir S. 4 dem 11. Juni zugewiesen haben. Mommseh hatte an seiner
DatierUIlg keinen Austolls genommen.
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war die lnsif'alis collatio. Sie wurde, wie ihr latei nischel' Nallle
das ausdriickt, bei den fiinfjährigen Regiet'uugsjubiläen der
Kaiser erhoben, um dem Heere das Donativ zu zahlen, auf das
es bei diesen Festlichkeiten Anspruch hatte 1. Nun hatte Arcadius
seine Quinquennalien im Jahre 387 gefeiert, 2; in das Jahr 397
lielell hiernach uie Quilldecennaliell, Der seiner Thronbesteigung
war der 19. Januar 3. UIlU jenes das sich unzweideutig
aut' die Gold-Silber-Steuer bezieht, trtigt das Datum des 19. Fe­
bruar fällt also gerade in die Zeit, in der sie beigetrieben
wurde,

Um (len Beweis für die beilien andern Fragmente zu fUhren,
l1liissen wir etwas ausführlicher auf die Art eingehen, wie der
Godex TheodoshtliUS wurde,

Dass die liaiser eines der Gesetze, die sie in Briefform ab­
fassen liessen, nur an einen Beamten richteten, dürfte
seltene Ausnahme gewesen sein, die meisten wUl'flen allen übel'­
sehicl\t, die an ihrer Ausfiilll'llilg irgelldwie interessiert waren.
So trägt Cod. l'beod. I S, 1 die Adresse: F101'entio magisi?'o
tnilit,nn; um Schluss aber steht: sCl'ipta eodem exempZo SaprlC'io
rnagistro tnilitwll, llelioni magistro o(ficim'um ci flusfatllio qtlaestol'i.
~;\ehnlich ist God. Theod. VI 8 an den Magister OfficioruUl
Valerius gerichtet, zeigt aber die Schlussnotiz : {wdem exemplo
Isiclol'u lJf'aefecto pmetorio, Begino 2Jt'aefeeio pl'aetorio Illyr'ici,
Leontio praefecto ttr7Ji, Tlteodoto comiti Aegypti, ATJtluwUo eomiti
01'ientis, Oleopal1'o praefecto Altgustali, Hf!sychio Pl'oconsuli Achaiac,
Eustaihio vieario Astae, Neetario tlcat'io Ponticae. \\' enu hier
steht eodem e:vemplo, so hedeutet dies nicht etwa, dass eine ge­
naue Abschrift, die ~1uch den Namen des Valerius an der Spihe
trug, allen hier Genannten ilbermittelt wurde, sondern das Exem­
plar, das dem Isidorus zu Häntlen kam, war auch mit Isidoro
prae/eeto pmetol'lo Überschrieben, und entsprechend bei den andern,
Am deutlichsten ergi bt sieh dies aus OOllst. Sirm. A, Von dem­
selben dafl hier unter der Adresse Amatiovif'O inlustri
pf'aefecto lJmetorio G(~lliarum vollständig edlalten ist, finden sieh
im Codex Theodosiallus mit Basso comiti j'el'llln priva­
tarum (XVI 2, 47. 5,64) und a(ll'austttm pr(J,efecimn 1trb'i (XVI
5, 62) ilberschrieben, und dass dies nicht ein Fehler der Ueber-

Geschichte des Ulltel'gangs der antiken Welt II 8.281 ff,
2 Mornmsen, ChrOlliCl\ minora U S. 1;2.
a Sceck V S. 265,
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lieferung ist" sich aus dem Inhalt. Denn dem gallischen
Präfekten wird befohlen, amnem scctam calltolieis ini'ln'iewm ab
ipso U f bi~Hn d i v Cl' sa nl In ext!wmiua/'i clebere lwaeeipi­
mus, dem Stadtpräfekten : mrmem scctmn calholicis inimicam ab

aspccfzl 111' bis R orn ac cxterminal'i praecilJinms, wie dies
dem Geschäftskreise jedes der heiden Beamten Jenes
code'rn exernplo schloss also nicht aus, dass in den einzelnen Exem­
planm desselbe]l Gesetzes je lJa\1h der de;; Eml)fängerR
kleine odergrössere Yeränderullgen gemacht wurden, wie dies
in einer Subskription ausdrÜcklich ist. Denn am Sohlusse
von eod. Theod. XI 28, 9 heisst es: de cadem re edie­
lmn ad populwm; ad Man:ianum condem slIcrarum la1'giNouu1I!;
JJlu..gellio praeposito sacri ctibiculi da titztlis (tä domum sacralJl. per­
tinentibus; ael n,dores at da mctallariis cdictum atZ
poputwn per lJrD'vinch!s lllYl'ici cl acl redol'cs
Also dasselbe Gesetz wru' einerseits in Form von zwei ver­
schiedenen Edikten publiziert, andererseits in Briefform an alle
Statthalter und mehrere andere Beamte versehickt, und da in
jeder Ausfertigung die besonderen Interellsen des einzelnen
Adressaten beriicksiehtigt waren, konnte auch der Wortlaut nioht
der gleiche sein,

Das kaiserliche Zentralarchiv, das zum 'feil wohl der QUlistor,
zu andern Teilen die versohiedenen Srriniornlll ver­
walteten, muss zu Anfang des [i, Jahrhunderts in soloher Unord­
nung gewesen sein, da.ss keiner sieh dal'in zmechtfinden kOllute,
Anders lässt es sieh kaum erklären, warum dns Matel'iltl, d,ts es
enthielt, für die Zusammenstellung des Codex 'l'lleodosialills nUI'
in ganz verschwindendem Umfange benutzt ist. DenIl jeder, !Iel'
sich mit ihm auch nur flUchtig mURS walunehlllen,
dass die ungeheure Mehrzahl seiner Gesetze nicht aus den kaisel'·
lichen Kanzleien, die sie ausgesandt hatten, SOlidem aus den
Archiven der Empfänger entnommen ist I. Da nun die meisten
Erlasse an mehrere Beamten verschickt wurden, mussten sich in
den Händen der Kompilatoren. welche an der Sammlung arbeiteten,
zahJreiehe Dubletten anhäufen, und oft kam es vor, dass Frag­
mente desselben Gesetzes aus verschiedenen A usfel'tigungen
entnommen 'Wurden und dann auoh nicht nur versohiedene
Adressen, sondern auch verschiedene Tagdaten tmgen. Denn
diese wurden nattirlich erst am Schlusse vermerkt, nachdem der

1 Zeitschrift für Rechtsgeschichte X Horn. Abt, S. 4 ff.
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Kaiser seine Untersohrift gegeben hatte, und wal' er selu be­
schäftigt oder auch sehr so konnten zwischen den ein­
zelnen Dutiorungen mehrere Woohon Das SChOll angeftihrte
Ketzergesetz ist an den Präfekten von Gallien am 9. Juli 425
erlassen, an den Stadtpräfekten von Rom um 17. Juli, an den
Comes Rerum privatarum um 6. August. Entsprechend ist eine
Verordnung, die den J nden Schutz gewähren sollte, am 17. Juni 397
an den Präfekten VOll lllyricum, um J, Juli an Cäsarius als
Präfecten des Orients gerichtet worden 1, HäufigeI' kommt es
natiil'lich vor, dass die verschiedenen Ausfertigungen dasselbe
Datum oder an schnell aufeillanderfolgenden Tagen unter­
schrieben sind,

Kehren wir nach dieser Absohweifung zu Cäsarius und
Eutychianus zUl'ück, so versteht es sich von selb!'t, dass die Ge­
setze, welche die Adl'esse des einen von ihnen tragen, zum
grössten Teil und vielleicht alle an beide gel'iehtet wurden;
denn als Kollegen hatten sie ja die gleiche Kompetenz. Nun
lautet das eine Fragment an dessen Datum Mommsen
angefochten hat, folgendermassen : Si quos forte episeopi deesse 8ibi
clericos (wbitrantur, em nlOllacl!on~m nmnet'O t'eclius ordinabunt, non
obnoxios publicis privati8que raf ionibus cum invidia teneant, sed
habeant 2, 32). Das überlieferte Datum ist der
26. Juli und vom 27. desselben Monats sind mehrere I!'rag·
mente an Eutychianus in den Codex aufgenommen, VOll denen
eines (IX 40, 16) mit den Worten schliesst: em quorum (seil.
monackm'ttm) memera "cetius, si quas fm·te sibi deesse arbitl'mltur
clet'ieos, ot·dinabunt. Ohne Zweifel handelt es sich hier um zwei
verschiedene Ausfertigungen desselben Gesetzes. Damit aber ist
nicht nur bewiesen, dass angezweifelte Datum richtig ist,
sondern auch dass Cäsarius und Eutychianus gleichzeitig Prä­
fekten waren.

Das Dritte der fraglichen Daten ist der 31. Dezember 396
(VI 4, 30). Es ist dadurch sicher beglaubigt, dass am 29, des­
selben Monats das gleiche Gesetz auch an den Stadtpriifekten von
Constantinopel gerichtet ist (VI 4, 211).

Wer übrigens die Reihen auf S. 8 nnd 9 überbliokt, dem
wird der Irrtnm Mom1llsens sehr entschuldbar scheinen. Denn
längere Zeiträume hindurch finden wir abwechselnd bald fltet nur den

1 Cod,'l'heod, XV[ 8, 12. 13, Dass dies
Gesetzes lehrt ihr Inhalt.

dessellIeIl
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Namen des Cäsarius, bald fast nur den des I~ujychianus, und

der des andern Präfekten bleibt ganz vereinzelt. Da es

denn freilich nahe, anzunehmen, diese seltenen .Ausnahmen seien

nUr durch die schlechte Ueberlieferullg des Codex veranlaBst; doch

duldet jene ganz eigentUmliclle Erscheinung auch eine andm'e

Erldäl·ung. Die Kompilatoren der Sammlung fanden in den

.Archiven beider Kollegen dieselben Gesetze; aus welchem sie

ihren Stoff entnahmen, war I'ein zufällig. Doch offenbar war es

zusammenhängende aus einem derselben

zu benutzen, als immerfort zwischen ilmen abzuwechseln, Aber

da mehrere Mitarbeiter zugleich beim Exzerpieren Wal'en,

blieb man aucll bei dieser Art des Verfahrens nicl1t konsequent,

und daraus erldären flich jene vereinzelten Ammallmen ne]len der

allgemeinen Regel.

Rufinus war als Präfekt des Orients der unheRcbränkte Be­

herrscher des östlichen Reichsteils gewesen, Naclldem 81' um

27. ~ovember 395 ermordet wal', ging die des seIl wachen

Kaisers auf ilen Oberl,ämmerer Eutrollius über, und es Ü,t seh

begreiflich, dasR er ein Amt, daR knrz vorher solche J\hcht ver­

liehen hatte und auch seinem EinflIH!f! gefährlich werden

konnte, zu schwächen fluchte, indem er es teilte, So wurde die

PI'äfektnr im Winter 395/6 kollegialisch, und wie die Zeugnisse des
Marcus und des Palladius (S, 7) uns haben, iflt sie das auc}1

noch in den Jahren 401 und 403 geblieben. Die eine Stelle hat

chianl1s behaupl,et. Aus den Jahren 399 und 404 sind eine ganze

Anzahl Gesetze all ihn erhalten 1, und dass sie in der Zwischenzeit,

fehlen, spricht nicht gegen die ununtel'hl'Ochene Fortdauer seines

.Amtes, weil aus den Jahren 400 bis 403 a1H; dem Ostreich überhaupt

sehr wenige Fragmente vorliegen. Um die zweite Stellc kämpfen

die feindlichen Brlidel' Cäsarius und A urelin.n und gewinnen ah­

wechselnd den 2, bis gegen Ende 404 Ant1lemius sie ver­

drängP. Den Eutychianus musste auch er noell nehen sich

dulden; erst mit dem I L Jnni ·1,05'" versohwindet er ans den

1 Mommsen, 'fheodosialli libri XVI S. CLXXVI.
::; Pauly-Wissowa II S. 2428.
3 I S, 2365.
'" Ood, lust. V 4, 19, DRs Datum ist durch den Ort Nicaea ge·

sichert, weil Arcadius auch am hier nachweisbar ist
(Oou. Theod. II Ba, 4). Auch damals befand er sich auf der Sommer­
reise nach Ancyra, von wo aU! 10. und 23..Tuli und am 12. August,
Gesetze datiert sind (VII 10, L VI 34, L I ~), 3. VI 30,
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Ueberschriften der Gesetze. Seitdem ist Anthemius Alleinllerrscller
und bald ebenso allmächt.ig, wie vor ihm Rufin Ha. Soweit meine
KeHutnis reicht, siutl später kollegiale Präfekturen nicbt mehr
nachweisbar.

Wohl aber früher, und damit gelangen wir zu Auaonius.
Was iell über seine Präfektur gesagt habe, bezeichnet Mommsen

291) als (ein Unding'; ei' iibersieht dabei, dass es gar nicht
mein Eigentum, sondern dem Gothofred 1 entnommen ist, der das
Zeitaltel' des Codex Theodosianua und seine staatsreclit.liehen
Institutionell wirklich recht gekannt hat. Als Gratian Ende
375 zur selbständigen Regierung gelangte, wurde sein ehemaliger
Lellrer, den schon Val entinian ZUlll Quästor erhoben llatte, die
einflusueichste Persönlichkeit im ganzen Wes/reich. Ausonius
benutzte dies, um seine ganze Verwandtschaft mit hohen Würden
und fetten Aemtern zu versorgel1 2, Für sich selbst und seinen
Sohn Hesperius erwirkte er das höchste Amt, das es im Reiche
gab, und in welchem gegenseitigen Verllältnis die beiden es ver­
waltet hahen, das ist die Streitfrage,

In der Vonede zu seiner GedicMsamm1ung zählt Ausonius
(v. R5 die ]<]bren auf, die ihm durch seinen hohen Zögling
zu Teil geworden sind:

OUiltS ego comes et quaestOl' et C1tlmen hono~'ltm,

praefecfl~s GaUls cl Libyae ct Lai/loS,
et lJ1"ior incleplus fa,~ces Latiamgue C1Wltlem

consul posteriorc
Dagegen sagt er in der Dankrede, die er dem Kaiser tur die Ver"
leihung des Konsulats hielt (8, 40): agant cl pro 'IliC gratias voces
omnlwn Gallietrwn, guarum lwaefecfo hane lWl1Ori{iceutiam detulisli.
Aus dem dieBer Stellen glaubte ioh schliessel1 zu l11iissen,
dass er zu der Zeit, wo er zum Konsul designiert wurde, GalHen
allein verwaltete, aber später diesem Präfekturbezirk nooh der
italische 11inzugefiigt wurde, und das war auoh die Meimmg
Gothofreds. Mommsen deutet es so, dass Ausoniua
'n ach der gallischen Präfektur weiter die höhere erhalten' habe.
Dann wurde er also praefec(us ZJmetorio iterum, eine viel grössere
Ehre, als die einmalige Präfektul'; dass der ruhmredige Mann
sie nicht nur in jener Vonede, sondern auch in dem Gedioht

1 Im Kommentar zu Ood. Theod. XlIII, 11.
I! (iesohio1Jte des der antiken Welt V S. 42 ff.
8 Dcrselhe Vers llllCl, epie. in patr. 42.
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auf seinen Vater verschwiegen hahe, ist kuum glauhlich, Zudem
steht es fest, dass Afrika und Italien nur 'l'eile (Iesselben Prii­
fekturbezirkB wuren; wenn also Gallien ihnen als ganz gleicb­
artig an die Seite gestellt wird, muss man von ihm doch wohl

dasselbe annehmen.
Noch an einer llritten Stelle (protrept. in nep. 90-93)

zäll1t Ausonius seine Ehren auf:
Quaest01' tel AugusUs patrl rl(doq'/~e crearet\
llt pf'aefeeturam duplicem. sellamque c/t1'21lem,
~tt trabeam togam, mea praemia, cot/stil

induerern fastisque meis praelat~,s habef'm"
In den Worten duplicem findet GotllOfred eine

Bestätigung daftir, duss unter der des Ansonius die
zwei Präfektnren von Gallien und Italien zu eiuer verbunden
waren; doch kann man sie au eIl im Sinne lIfommsens als
malige Pdifeldur' denten. nie das folgende
Fragment des Codex Theodo~ianns (XIII 1, 11), das an He~periul'l,

den Solm und I{oUehen des ist: Etsi omnl's
rnercatot'es spectal lustl'aUs am'i (ZCIICnsio, clci'ici tamen intm lUll­

1'ieU1Ti ef Italiam in int1'a Gallias in qUil1is denis
solidis imnunem wmm collversationis c.verCclwt. 'Wir lul.ben SChOll
frUber gesel1l1, da.sB die Verfiigungen der Kai~er jedem Beamten
nur in dem wurden, wie ~ie für seinen Kom­
peteuzl;reis in Bet.racht Immen. Dem Präfekten von ('htllieu, der
viele Städte unte.r sich hatte, wurde in dem oben beflprochenell

dal'ls die SUnder uus allen Städten aul'l­
zutreiben seien, dem Stadtpräfllkten 11ur, dass sie ans Rom aus-
zutreiben sei"n. Wenn also ltn ein I<;r1ass gerichtet
wird, der siell sowohl fluf als auch auf Italien und I1Jy-
ricum bczieht, so folgt daraus, dass zeitweilig beide Prii.fekturell
in seiner Hand waren, So llltt es Gothofrerlus auf·
gefasst, der von der Gesetzgebung dieser Zeit eine tiefere Kenntnis

als ein auch Jltlolllmsen nicht ausgenommen.
Dadurch hat er auch Uber die folgentlen Stellen der DankeagungR'
rede Licht. verbreitet: 2, 7: ad lJrae(ecfurae collegium filius cum pat'l'iJ

coninl1etU$. 2, 11: tu! fantum ;w(Icfectw'a ([uao cf

non mtlt vice simplici [lmtulari, liberaUus dh,isa quam
cttm teneamus duo infegrmn, nßuter desiderat separatmn. Das
!leisst: es war ein noch reicheres Gesehenk des dasR die
Präfektur geteilt war (zwischen Ausoni118 und Hesperil1s), all'!
dass si!') vereint war (Gallien nml Halien), Beitre Pritfekten ver·
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w!tlteten das Ganze (den gesamten Reichsteil, rlen Gratian be­
herrschte) und hatten daher keinen Grund! eine Scheidung ihrer
Gewalten zn wÜnschen. Hier ist es deutlich ausgesprochen, llO­

woll! dass das Amt von Vater und Sohn kollegialisch war, als
auch dass eR die beiden Miber getrennten Präfekturen gemeinsam
umfasste. alRO im Sinne GothofredR, nicht im Sinne Mommllenll,
eine ,!waefectura duplcfjJ werden konnte. Dies darf als
sicher gelten; doch wie sich jene Neuemng vollzog und wie
lange sie Bestand batte, ist nicht leicht festzustellen, weil für
diese Zeit die Untersc1niften der Gesetze, namentlich der occiden­
taliseben, schon viel ärger entstellt sind, als für die Regierung
des Arcadius un« Honorius.

Die erllaltenen Teile des Ammianus Marcellinus umfassen
für den Oceident die Jabre 353-375 1; dass während dieses
Zeitraums die Präfekturen monarchisch verwaltet wnrden, ergibt
sich aus seiner Darstellung. Beim Tode Valentinians (17. No.
vember 375) wurde die gallische von Maximinus, die italische
von ProbUB bekleidet, und Gratian wal' zu pietätvoll, um gleich
nach dem Beginn seiner selbständigen Regiernng die langjährigen
Helfer seines Vaters zu f\ntlas81\ 0 2. Wie lange Prohus noch im
Amte blieb, ist nicht Überliefert. Maximinus ist bis zum 16, April
376 als Präfekt nachweisbar (IX 19, 4); sehr bald darauf musste
er dem .Antonius weicllen, an den am 23, Mai und 17. September
376 Ge8etze adr6ssi('rt sind (XIII 3, 11. IX Ho, 2). Beide ba­
zeicbIlen ihn ausdrücklich als praefecfus p1'aet01'io Galliarum. ;:\1it
unverdächtiger Datierung sind dann noch an ihn gerichtet 115,7
vom 6. Januar 377, I 16, 13 vom 28. Juli 377 und IX 20, 1.
XI 39,7 vom 12. Januar 378; doch wird hier der Amtsbezirk
nicht mehr genannt, und zwei Ge8ctze deuten darauf hin, dass
Antonius nacll Italien versetzt wnrde, also den Probus ablöste;
in heiden Fällen aber ist die Datierung verdorben.

IX 40, 12 handelt von den Rechten des Consularis Cam­
llaniae, setzt also voraus, dass der Präfekt in Italien zu befehlen
hatte. Die Untersclnift lautet: dat. pt·id. kalo Decemb. Trev(iri8)
VaJenfe VI et Val(entini)ano II AA. oon88. (378). Dies kann
nicht richtig sein, weil im November 378 Gratian uicht in Triel'
war, soudern an der Donau gegen die Goten kämpftes. Den

Hermes XLI S. 484.
2 Geschichte des Untergangs V S. 35. 42.
3 Geschichte des Untergangs V 8. llil. 121.
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Julians, von dem viel'
die folgenden Unter-

Weg zur Emendation weist ein Gef>letz
]j'ragmente erhalten sind. Drei davon
schriften:

dal. VII kalo Nov. Antiochiae lztliano A. IIII el Ballustio
cot~8S. (363) VlII 5, 15.

dat. VII kalo Nov. Iul. A. IIII ct Bal. oonss. XV 3, 2.
d. VI k. Nml. Iuliano A. IIII ct Ballustio conss. Coil. lust.

VIII 10,7.
Dies Datum ist unmöglich, obgleicl1 es dreimal mit unbedeuten­
den Varianten wiederholt wird, weil am 26. Oktober 363 Julian
längst tot war. Das lernen wir aus dem vierten
ment (XI 28, 1), das die Untersohrift vollständiger erhalten hat:
dat. VII /cal. Not.. aeo(ept'um) XV kltl. April. I(a/,­
thag(ine) Iuliano A. IIII ci Ballnstio 001lS8. Das Konsnlat be'
zieht sich also auf den Tag, an dem das Gesetz in Karthago an­
kam und dort in Wirksamkeit wurde; war es im
vorhergehenrlen Jahre. Aelmliohe Beispiele finden siell noch oft.
Demgemälls wiril man auch in jenem Fragment an Antonius an­
zunehmen haben, dass ein Acceptmu oder Propositum
ist. Da das Datum dem Ende des Jahres und dei'
Präfekt sich wahrsclJeinlich in Italien, also fern dem galliscIlen
Hoflager befand, können auch in diesem Falle Datnm und Ac­
ceptum in verschiet!t'ne Konsulate fallen. Wenn jenes aber den
30. November 377 bezeichnet, so ist alles richtig; denn auch am
17. September 377 und am 12.•Januar 378 ist Gratian in Triel'
Iiachweisbar (XI 2, 3. IX 20, 1).

In ähnIicber Weise ist auch Coel. lust. 1I 7,2 zn ]leilen,
Ueber- und Untel'scbrift lauten: 1mppp. G1ytliallu.~ cf Ya·
lcntiniamts AAA. ad Antonium pp. d. X V k. Sept. RaVen11ae
Valente VI cf Valf'lltiniano 11 AA. 001188. Valens starb
schon am 9. Augus;; 378; tlin Gesetz vom 18. desselben Monats
kann also seinen Namen niellt mehr an der Spitze hagen. Um
diese Zeit wal' zudem Gratian in Tluakicn; Ravenna suheint er
während seiner ganzen R.egiernng nie besucllt zu haben. Wold
aber konnte Antonius sieh dort aufhalten, wenn er nii.mlieh Prii­
felÜ von Italien war. 1I'1an wird also nur das d(atmn) in ein
aoc(ept1ttn) oder p(1'o)p(ositum) zu ändern haben, eine VerweoIlse·

die im Codex sebr gewöhnlioh ist.
Also Antonins ist als Prii.fellt von Gallien VOln 23. Mai

bis znm 17. September .~76 n:\ehweisbar; siclJer vor dem
30. November 377, vielleicht schOll vor dem 6. Januar, wurde

Rhein. M1l8. f. Philol. N. F. LXIX. 2
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er in Eigenschaft naoh Italien wo er wanr­
soheinlicb an die Stelle des Probus trat und mindestens bis zum
18. August 378 im Amte blieb. Wir dürfen vermuten, dass
GraHan Reinen verehrten Lehrer .A usoniuR dnroh die höohste
Beamtenwiirde belohnen wollte, ihn aber dooh zugleioh an Reinem
Hoflager in Triel' zu behalten wünsohte, an dem er dahin
als Quästor gewirkt hatte. Dies zu vel'binden war nur möglich,
wenn die Präfektur von Gallien erledigt wurde. Das dUrfte der
Grund gewesen sein, warum ihr bisheriger Inhaber nach Italien
übersiedeln musste. An AUBonius als Präfekt ist nur ein Gesetz
erhalten (VIII 5, 35), das am 20. April 378 unterschrieben wnrde.
Dooh das Scbweigen des hindert in keiner Wei"e die An­
nahme, dass er das Amt schon seIH viel früher angetreten hat.

Und nun zu seinem Sohne! Gleioh naoh dem Tode Valen­
tinians muss Hesperius zum Prokonsul von .A frika ernannt sein 1.

Er ist in die8ern Amte am 10. :März 376 und am 8. Juli 377
nacbweisbar (XV 7,3. I 32,2), um dann vor dem 30..Januar 378
"einem Thalassius Platz zu machen (XI 36, 23-25;
vgL 30, 37). Dazwiscllen finden sich allerdings drei l:<'l'll~IneJlte,

die Hespel'ius schon Präfekt nennen, doch kann ibre Ueberliefe­
rung nicht richtig sein.

Das eine vom 27. Februar 377 trifft BeAtimmungen für die
provineia 2Jroeonsula1'is (VIII 5, 34). Schon hieraus kann man
schliesseIl, wie auch Mommsen es getan hat, der Adressat
ihr Verwalter, d. h. Prokonsul von Afrika, war. Dazu kommt,
dass die Kompi:atoren des Codex den Titel IJPO, weil er ihnen
der geläufigste war, sehr häufig an die Stelle eines ganz anderen
gesetzt baben.

Das zweite Fragment (XVI 5, 4) die Unterschrift:
clat. X kalo ]lai. Trev(it'is) Valente V cf Val(entini)ano AA.
conss. (376). Doch eR beginnt mit den 'IVorten: Olim pl'l) reli­
gione catlwlicae sal1cfitatis, uf, toetus l1ael'etiei usurpaiio conquie·
seeret, i·ussimus. Da nun Gratian fln jenem Datum erst fleit fUnf
Monaten konnte er nicht 8c11On von einem Befehl sprechen,
den er vor Zeit (olim) gegeben habe. Zwar war er schon
im Jahre 367 als achtjähriges Kind zum AUgUfltU8 el'nannt, und
seitdem stand auch sein Name in den Ueherflchriften aller GeRe-tze.
Doch soweit Aie vor dem Tode seine-s Vaters ~egeben waren,

1 Als solchen nennen ihn die Inschriften CIL VIII 14346. 14398.
17519.
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er sie diesem znzusclueiben, nicht sich ReIbst, wie gleich
das folgende Fragment 5, r,) beweist: quae l)Crcnnis 1'ccor­

daNOJ1is ,"-oster ct nos ,nand(wimtfs. Jener Erlass
an Hesperius als Präfekt.en muss also mindest.ens um ein l'ilfll'

Jahre weiter 11crabgerückt werden. Da von den Kompilatoren
die Kaiserkonsulate sehr oft venvechselt werden, habe ich vor­
geschlagen, Yalente YI ct Valelltiniano II AA. con8S. (378) zu
schreiben, und damit auch bei Mommsen Beifall gefunden.

Aueh in dem dritten (I 15, 8) ist nicllt der Titel
des Hesperius zu ändern, sondern die Datierung. Denn er wird
darin mit iUuSt1'is cCllsura tua angeredet und ihm die Aufgabe

die Relationen der Vikare zu beantworten, was
nur auf den Präfekten Nnn wurden aie Postkonsulate
sehr oft, und das nicht nur im Codex, mit den entsprechenden
Konsulaten verwechselt. So erzälllt uns Augnstin, dass bei einem
Religionsgespriioh mit den Donatisten der vorsitzende Beamte die
Zeit einer Urkunde durch sein Offinium bestimmen nnd
dieses Rie ein Jahr zu fruh datiert, weil es das 2'. c. vor den
Namen der Konsuln nicht beachtet hat1. Im Codex bieten das
sicherste Beispiel zwei Fragmente desseihen Gesetzes mit den
Untel'scln'iften (Xn 1, SI). I 10, 1):

dat. III nO/2. Iul. Viminacio ~lOst cons. S,1/ag1'i ef Eucheri Vll. ce.
dat. III non. Iul. Viminacio Syag1'io et Ettcluwio e01'lSs.

Danach wird anch in unserem Fragment zn schreiben sein: dat.
XII k. Feb. 1J. e. aratiani A. IIII ct Jj[erobaudis statt aratiano
A. IIII ef l1f.efobaude cont·ml., womit das Gesetz in das Jahr 378
heruntergeritckt wird.

Nehmen wir die hier vorgeschlagenen E:orrel\tllren an, so
erscheint. Hesperius als Procollsul Africae am 10. März 37G, dem
27. Februar nud S. .Juli 377, als Präfekt I\m 21. .Januar und
22. April 378 (I 15, 8. X VI, 5, 4), am 21. und 31. Juli
(VII 18, 2. XIn 1, 11. 5, 15. VIII 18, G. Tust. VI 32, 4), alU

iJ. Angnst lwd 6. Dezember 379 (XVI 5, 5. VI 30,4) und am
14. Mai 380 (X 20, 102). Ob er die oder die italiscbe

lJrev. co11. c. Don. IU li, 32 = L. 43 S. 643:
officiwn ?tt fa./lerctur et 1lI~118em illtel'c8se eundem consnlatuln
lmtavit, posteonslllatmn rmtem 110n nd'!Je'I'Ut, ?tbi nunus iam a,lius age­
Imtm'. Ein chal'akteristisches Zeit.schr. f. X
S. 52!) Anm. 2.

2 In diesem Gesetz hat schon lYIomJllsen lI!ai. fiir Mm't. kon-
jiziert, was zweifellos ist.
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Präfektur vor ihrer Vereinigung bekleidete, lässt sich aus dem
Inhalt der Geset.ze nicht erkennen. Doch dass er auch nach der­
selben nicht in Mailand, also walmlnbeinlicb .in Triel' residierte,
zeigt die Unterschrift des an ihn gericllteten Gesetzes VIII 18, 6.
lust. VI 32, 4: elat. priel. !Cal. Aug. J{eeliolarw 1, ace. IlII kalo
Sept. AU.'Ionio ef Olyb1'io conss. (379). Denn wenn ein Erlass.
der in Mailand ausgefertigt war, dreissig Tage brauohte, um in
seine Hände zu gelangen, so ergibt !lich dass er !lich in
beträchtlicher Entfernung von jener Stadt aufhielt. Nach diesen
Daten könnte der Hergang etwa folgender gewesen sein.

Wahrscheinlioh gegen Ende 376, vielleioht auch erst im
Laufe des Jahres 377, wird der Präfekt von GallienAntonius
im gleicben Amte nach Italien versetzt, um seine Stellung für
den geliebten Lehrer des Kaiser;; freizumachen. Als datm Hesperius
gegen Ende 377 das Prokonsulat von Afrika an seinen lieben
Schwager abtritt, sorgt sein lieber Vater dafür, dass er nicht
ohne Aemtchen und natürlich muss er ein höheres be­
kommen, als er hißher verwaltet hat, Da die Präfekturen, Uber
die Gratian verfUgt, beide besetzt sind, veranlasst er diesen, die
gallische kollegialisch zu machen und dem Ausonius seinen Sohn
zum Genoßsen zu beßtellen. Bis mindestens in die zweite Hälfte
des Jahres 378 bleiben sie Präfekten von Gallien, Dies bezeugt
Ausonius für sich selbst (8. 14), und dass Hesperius in Triel' resi­
dierte, ist wenigstens sehr wahrscheinlich. Die zärtliohen Ver­
wandten brauchten sich also nicht mehr voneinander zu trennen, um
ih1'er hollen Stellungen zu geniessen. Im Januar 379 wurde dann
Theodosius zum Kaiser erhoben, und Gratian ihm das
östliche I1lyriculll, weil auch hier schon Goten, Alanen und
Hunnen schweiften und er selbst, !lem Alamannen und Franken
genug zn schaffen lllll,chten, mit diesen neuen Feinden nichts zu
tun lJaben wollte 2. Damit wurde ein p;rosses StUck VOll dem
Gehiete des Antonius abgerissen, lind diese Veränderung der
Präfekturhezirke dürfte Gratian den Anlas8 gegeben zu haben, sie
ganz llufzuheben. Die höchsten Zivil beamten sollten wirkliche
'Reichspräfeltten' werden; sie sonten nicht meIn' ein abgegrenzteR
Ländergebiet verwalten, sondem zur PerRon des Kaisers gehuren,
und jedem der beiden wirldicll Herl'scller das
Kind Valentinian kam nicht in Betracht - sollten ihrer zwei mit

1 Die Nennung des Ortes ist in dem Fl'agmont, des Codex Theo-
dosiallus aber in dem des .TllstinianuR erhalten.

2 Seeck, Gescbichte des dm' anMken Welt V S. 125.
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8. September VII 22, 11.

lflorus
30. Juli XIII, 87.

Neotel'ins
15. Januar IX 27, 1.

2. Februar VIII 2, 3.
17. März XU 1,81. 82.
2G. April VII 13, 9. 18, 3.
17. Juni III 11, 1.

380.

ungeteilter Gewalt zur Seite stehn. Denn dass die Kollegialität
der Präfektur auch für den Reichsteil des Th60dosius eingeflillrt
wmde, beweist die folgende Liste:

Eutropius
6. Januar lust. I 54, 4.

17. Juni III 5, I L 6, 1. IV
19,1. VIlO, 1.IX
27,2. 42,8.9 lust.
VI 16.

27. Juli XII 12,7.
17. August XV 1,21.
16. November X 10, 15.
18. Dezember lust. VI 56, 4

V 9, L
30. " IX 2, 3. 3, 6.

381. 10. Januar XVI 5,6. 16. Januar VII 18,5.
3. Februar VI 35, 11.
2. Mai XVI 7, 1.

8. " XVI 5,7.
30. " JlI 8, 1.

3. Juni Ir 9, 2.

4. " Xln 11, 1.
21. Juli XII 1,85. 86.
5. September VII 13, 10.

28. " lnst. V 34,12.
13. Dezember VI 10, 3. 22, 6.
21. " XVI 10, 7.

Seiner Theorie zu Liebe will lVlommsen den Neoterius zum
Präfekten des orientalischen lIlyricum maclIen. Aber erstens ist
es unbewiesen und mehes Erachtells auch sehr unwahrscheinlich,
dass es unter Theodosius eine solche Präfektur überhaupt ge-

hltt!, und zweitens trägt ein Gesetz an Neoterius (VII 13,
::--_---

MClml1t1SCl'u. Theodosiani libri XVI S. CI>XXIX. Der Clearohus,
der hier genannt war zwar Präfekt von lllyrieum, aber uuter Ar-

nicht untm' Theoclosius. COI!. lust. XII 57, 9. Die Geset,m, die
im Jahre 382 an einen Marm gleichen Namens nennen
ihn teils ppo (IV 2. 3. XII 1, teils pli (XV 2, 3), und dass
letzteres richtig ist, beweist ihr Inhalt. ApodemiuB wird einmal PIJO
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9. 18,3) die Unterschrift: p(1'o)p(osita) VI kalo lIfai. AntiocMae,
wodurch es sichergestellt dass Antiochia in seinem Amts­
kreise er also den Orient, nicht IlIyricum, verwaltete. U ud
auch wenn dies nicht wäre, bewiese doch das Gesetz vom
30. Juli 381, dass die orientalische Präfektur war.
Denn dass Florus sie bestreitet auoh lIommsen llieM,
und in diesem l!'alle ist das Tagdatum durch den Ort BeracIea
vor jedem Zweifel geschlitzt, weil Theodosius auch durch eine
Reihe anderer Gesetze vom 21. bis zum 30. Juli 381 hier nach­
weisbal' ist (X 24, 2. XII 1, 85. 86. IX 17, 6. XVI 1, 3).

Nachdem Eutropius gegen Ende 381 sein Amt niedergelegt
llatte, dUrfte Florus alleiniger Präfekt des Orients geblieben
und ebenso lassen sich für seine Nachfolger, Postumianus (383),
Cynegius Tatiallus (388-392) und Rufinus (392- 395),
keine Kollegen nachweisen. Neben 'l'atianus erscheint zwar in
der Präfektenliste Mommsens 1 Trifolius, aber da an ihn ein
Gesetz über die Dekurialen Roms ist (XIV 1,3), muss
er Italien verwaltet haben. Zwar nennt ihn ein }1'ragment schon
zu einer Zeit, wo Theodosius sich diesen Reichsteil noch nicht
unterworfen hatte; doch ist es unterzeichnet, als der Kaiser
eben gegen den Usurpator Maximus den Feldzug begann 2, der
ihm Italien gewinnen sollte, und es ist nicht ausgeschlossen, dass
er in hoffnullgsfreudiger Zuversicht sehon den Beamten ernannt
hatte, der die erst zu erobernden Provinzen verwalten sollte B.

Hatte ihm doch ein heiliger Einsiedler geweissagt, dass er in
dem bevorstehenden Kriege Sieger bleiben werde 4, und eine

per IllY1'icum genannt (XII 12, aber ein anderes Mal ppo
et Bai. 11 (XI 30, 51), ein drittes Mal ppo llJ,yriei et (XIII 5,

Danach war sein voller Titel praefectus pmetor'io l11y'1'ici, 1taliae
et' Af1'Ülae, d, h. er bekleidete die alte und wohlbekannte Präfektur,
die wir die italisohe genannt haben.

1 Tbeodosiani libri XVI S. OLXXIV.
2 Das erste Gesetz an Tl'ifolius ist am 14. Juui 388 in Stobi er­

lassen (XVI 5, 15). Da Theodosius von Thessalonica aus den
gegen Maximus antrat (IX 11,1), musste das Heer auf seinem Marsohe

Stadt beriihrell.
a In derselben Weise wurde Jovius zum Präfekten für IIlyricum

ernaunt, als Stilicho es im J. 405 zu erobem hoffte (Sozom. VIII H.
IX 4,3). Tatsächlich erobert hat er es nie.

4, Rutin. h. e. XI 32. Theodor. h. e. V 2. da oiv. dei
V 26. da oura pro mort. ger. 21. Pallad. hist. Laus. 43 = Migne
L. 40 S. HOl. G. 34 S. 1107.
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27. Juni VI 10.

Severns 2

25. März XII 12, 8.
2. April VII 18, 6.
3. " VIII ci, 13.

lIypatins
13. Xl lß,13.

9. April Xl[ 1,88.

solohe Verldindigung duldete bei dem frommen Kaiser keinen
Zweifel.

Zu der Zeit, wo er die monarchische Präfektur wieder
herstellte, hatte er sich eben mit Gratian über ki1'ebliche
entzweit 1. Es ist höchst bezeiclmeud, dass ihn dies dazu führte,
auch die verwaltullgsreehtliehen Bestimmungen des Jünglings,
der TheodoRius auf den Thron erhoben hatte, ritcksichtslos um­
zustossen.

Wenden wir uns nun wieder dem Reiohsteil Gratians zu,
so finden wir, dass Ausonius gegen Ende seines l\onsulatsjahres
(379) die Präfektur haben muss und durch Siburius
ersetzt wurde. Von da an bis zum Tode des jungen Kaisers
(25. August 383) ergibt sich uns die folgende PräfelÜenliste:

llesperius Siburius
379. 6. Dezembel' VI 30, 4. 3. Dezember XI 31, 7,

Probus 11.
380, 12. März VI 28, 2.

14. Mai X 20, 10,

Sya~rjus

18. Juni XI 30, 38.
15. Juli VII 18, 4.

381. 27. Februar vrn 5, 36.
382.

5. Juli XII 1,89. I 10, 1.
30. August Xl lR,14.

Bassus
22. November I 6,8 3, n. Dezember Xl 16,15.

1 Seeck, Geschichte des der antiken Welt V S. l'n Er.
2 Der sehr häufige Name Severus fiudet sich hei einem

Stadtpräfekten von Rom und einem Reichspräfekten. Nach den Uehel"
schriften der Gesetze sind sie nicht zu weil die Kom·
pilatoren des Codex die heiden 1\itel 1)PO und pu arg
werfen, wohl aber nach dem Inhalt. Da die dl"ei hier angeführten sich
auf die Verwaltung der Provinzen beziehen, nicht auf die Stadt !tom.
werden sie dem Reichspräfekten zuzuschre.iben sein, obgleich XII 12, E
den Titel pu setzt. Mommsen zu Cod. Theod. VI 6, 1.

a Hier lautet die Adresse ad Ba$swn ppm lJmefe()tl~1n 7wbis, d. h



24 Seeck

Probus IIJ.
383. 19, Januar XI 13, 1.

15, Dezember VI 26,3.
10. Januar VI 2, 13,
18, April XII 1,9Ü. 100.

2. Mai IU 1, 4,

21. " XVI 7, 3.
28, " II 19,5.

Dass diese heiden Reihen nebeneinander fungil1rt haben, ist
nach den Daten zweifellos, un(l von jedem der hier genannten
Präfekten nur mit Ausnahme von Siburius und Bassus lässt es
sich nachweisen, dass er die Provinzen venvaltet hat, die vor
der Neuerung Gratians zur italischen Präfektur gehörten 1. Kolle­
gialisches Regiment ist also auel] hier anzunehmen; ob es sich
auch auf Gallien erstreckte, lässt sich aus den Gesetzen nicht
erkennen, doch helfen uns hier die Inschriften des Probus weiter,

Von diesen sind zwei (Dessau 1267, 1268) nach seinem
Tode verfasst, enthalten also seinen Gw'sus lwnm'um ganz voll­
ständig, Sie erwähnen beide der Präfekturen in folgender Weise;

l}f'aefeeto pmetodo 'lUlltet' Italiae Illyriei Afrieae Gallim'tml.
Die vierte Präfektur fällt in die Zeit, wo Valentiniau durcl} Maxi­
mus aus Italien vertrieben wurde!!, d, h. in das Jahr 387, kommt
also zunäohst für uns noch nicht in Betracht. Ebensowenig die
erste, die er unter Valentinian 1. und unmittelbar naoh dessen
Tode bekleidet hatte. Doch die Inschrift (Dessll.u 1265), die ihrer
allein mit den Worten erwähnt:

praefecto pmetorio per 1Uzwicmn, Italiam et Aft"icam,
trägt ein Datum des Jdhres 378. Sie beweist also, dass die
zweite und dritte zwischen die Jahre 379 uml 386 fallen, wozu
es trefflioh passt, dass unsere J..iste sie 380 und 383 ansetzt.
Genauerß Auskunft Über sie bietet eine Inschrift, die vor der
vierten Präfektur gesetzt ist (Dessll.u 1266):

die Titel des Reichspräfekten und des Stadtpräfekteu stehen neben­
einander, jedenfalls durch eine Korrektur, die in der Urhaudsehrift ge­
macht worden ist. Das Riohtige muss ppm sein, weil das Fragment
nicht von der Stadtverwaltung, sondern von den Officia der Provin~ial­

beamten handelt.
1 Prohus 11: pp. Harkumeti VI 2. Syagrius: pp. Romae VII

4. lecta Capuae XI 14. pp. Karthagine XII 1,88. Severus: pp.
RamM! VII 18, H. pp. Karthagine XII 8. Hypatius: pp. Kcu·thagine
XI IH,13. Raetia cI'wähnt XI 16,15. Probus III: ltalia, Aldoa lind
Illyricum erwähnt XI 1(I, 1.

2 Socrat. V 11,11. Sozom. VIII!.
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lwaef. 1)raotorio Illyrici, l)mof. praet. Galliar. 11, praef.
pract. Italiae atque AfrÜxle 111.
Dies hat man bisher so gedeutet, lind ich selbst habe mich dessen
schuldig gemacht, als wenn Probus das erstemal Präfekt von
Illyricum, das zweitemal von Gallien, das lhittemal von Italien
und Afrika gewesen wäI'e, doch ist dies aus folgenden GrÜnden
unmöglich:

1. Es müsste heissen: pNtef. IJ1'aet. 11 Galliar. prae]'. praGt.
1111taliae atque Africae; wie die Ziffern tatsächlich stehen, kann
lllan sie nicht iterum und tedium, sondern nur bis und tel' lesen.

2. Wenn Probus Gallien vor Italien und Afrika verwaltet
hätte, wÜrde es in den Inschriften, die nach Reinem Tode gesetzt
sind, nicht ganz am Ende der Namenreihe stehen.

3. Dass während der ersten Präfektur er nicht Illyricum
allein verwaltete, sondern Italien und Afrill\ mit diesem ver­
bunden waren, zeigt die Inschrift vom Jahre ;j 78.

4. Auch während der zweiten Präfektur muss nicht nur
Gallien, sondern auch Afrika zu seinem Kompetenzkreise gehört
haben, da ein an ihn gerichtetes Gesetz in Hadrumetnm llUbli­
ziert ist (VI 28,2).

Danach kann die Inschrift nur so gedeutet wcrden, dass sie
angibt, wie viele Mal 1'robns während dreier Präfekturen jedes
der vier genannten Gebiete verwaltet hat. In alleu dreien unter­
standen ihm Italien und Afrika j das erste Mal waren sie mit.
Illyricum verbunden, die beiden andern lVIale mit Gallien, Denn
Illyricum war in dieser Zeit, wenn auch nicht ganz, so doch zum
grösseren Teil an Theodosius abgetreten (8. 20). Wir sehen also,
dass die Zusammenlegung der gallischen und der italischen 1'rii­
fektur, wie sie Gratian 379 zugunsten des Ausonius und seines
Sohnes verfügt hatte, noch bis 383, d. h. bis zum Tode des Kaisers,
fortbestand.

Damit steht im Widerspruch, dass es in dem einzigen Ge­
setz an Probus, das sich aus seiner dritten Präfektur erhalten
hat (XI 13), heisst: 'igitur sirweritas tua Ülipsum per O'Innem
Italiam, tum etiam per urbiCa1"ias Afl'Ü:anasque rcgioncs ac per
omno IllY"icmn pmelata oraculi huius auctoritate ji1'1nabit. Hier
ist vorausgesetzt, dass der Präfekt Übel' ga n z Illyricull1 zu ge­
bieten habe. Vielleicht lässt sich das folgendermassen erklären.
Iu der letzten Zeit seiuer Regierung stand Gratian zu Theodosius
in einem sehr gespannten Verhältnis, ja es ist nicht unmöglich,
dass diesel' die Usurpation, die seinem jungen Mitregenten den
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Tod brachte, angestiftet 11at 1. Vielleicht hatte dieser von ihm
die Rückerstattung IllyricuIDs gefordert, Theodosius sie aber ver­
weigert. In diesem Falle würde es sich begreifen, dass Gratian
von dem streitigen Gebiete redet, als wenn es zn seinem Reichs­
teil gehörte, die spätere Inschrift des Probus dagegen, indem sie
die tatsächlichen Verhältnisse in Betracht zieht, es nicht seiner
Präfektur zurechnet.

Sehr auffällig ist es, wie schnell nach dem Rücktritt des
A usonius die Präfekten Gl'atians wechseln. Doch dass gleich­
berechtigte Kollegen in so hoher Stellung, wenn sie nicht gerade
Vater und Sohn waren, sich schlecht vertrugen und einer den
andern sehr bald ausmanövrierte, begreift sich leicht.

Naclldem der UsUl'patur Maximus sich 383 Galliens be­
mächtigt hatte, hörte dessen Verbindung mit Italien natürlich
auf und es empfing in Euodius seinen eigenen Präfekten 2, Doch
bei Valentinian II., für den jetzt seine Mutter Justina regierte,
blieb Probus im Amt, und in seinem Reichsteil dauerte die
Kollegialität der Präfektur fort, wie die folgende Liste zeigt:

Atticus
384. 13. .März XlIII, 12.

Praetextatus
21. Mai VI 5, 2.

9. September lust. I 54, 5.

Neoterius
385. 1. Februar VIII 5, 43 3•

25. " IX 38, 8.
14. April XI 16, 16.

30. " II 1, 6.
4. Mai Xl 22, 2.

28. " XII 1, 110.
12. Juni VIn 4, 15.
10. Juli VII 2, 2.
26. " II 26, 4.

Probus In.

26. Oktober VI 30, 6.

Principius
13. Februar lust. I 48, 2.

1. Juni IX 40, 14.

31. August VI 30, 10.
18. September Vlrr 7, 16.
24. " I 2, 9=XI I, 20.

1 Seeck, Geschichte des Untergangs der antiJten Welt V S. 168 ff.
2 Snlp. Sev. vit. S. Mart. 20,4. chrOll Il 50,7.
a Hier bietet die einzige Handschrift zwar Ricomel'e et Gleetj·co

conss., doch wird dafür 1). c. Richomel'is ct Olem'chi zn schreiben sein.
Vgl. S. 19.
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20. April XIII 5, 17.

"386.
Ellsiguins

23. Januar XVII, 4=4,1.
15. Febrnar XII 12, 11.

26.

'.1.
5.

10.
11.

~ ,,,"'-
Septombel' X 20, 12.
November XIII 1, 14.

" Xll 12, 10.
Dezemler VIII 7, 17,

XI 16, 17.

Pl'obus IV.

3. November n 8, 18=VlII
8, 3 = XI 7, 1B.

14. Juli VIII 7, 18.
29. " I 32,5.
18. November XI 37, 1.

3. Dezember VIn 8, 4.
25. " xn 1, 1B.

387. 25. Januar I 29, 6.
26. Februar XV ß, 3.

6. ,März VI 24, 4.
14. April XI 22, 3.
19. Mai XI 30,48.

Hier liegt die Versuchung besonders nahe, die vereinzelten
Daten, die von den Präfekturen des Probus nnd Principins in die
Amtszeiten ihrer Kollegen hineinragen, durch Konjektur zu be­
seitigen und so die Einheitlichkeit der Reiehspräfektur herzu­
steHen. Bei zweien wäre dies nicht schwel'. Bei dem 13. .lh­
bruar 385 haben die Handschriften VOll der Jahresbezeichnung
nicht mehr erhalten als chome~·e. Weun wir dafür p. c. Richo­
mcris ct Olearchi angenommen haben, so ist dies natürlich sehr
zweifelhaft. Auch der 1. Juni 385 ist dadurch unsicher über­
liefert, dass kein OrtsdatU1l1 genannt wird, das ihn stützen könnte.
Man könnte also ohne Schwierigkeit für 7eal. Dm. etwa 111 Tcal.
lan. oder ein ähnliches Datum vermuten. Doch zum 3. No­
vembel' 386' ist an drei Stellen überliefert: pp. 111 non. Nov.
Aqttil., ace. VIII Tc. flec. Rom. Hon. n. p. ct Euodio C01~SS. 1. Eine
so vollständig erhaltene und so gut beglaubigte Unterschrift, in
der auch die Tage der Publikation in Aquileja und der Ankunft
in Rom so trefflich für die Entfernung der beiden Stä.dte von
einander passen, wird kein Verständiger antasten wollen. Und
bei dem 20. April 386 ist als Ort Aquileja genannt, was zu dcr
Geschichte dieses Jahres sehr gut passt. Denn nm die Zeit des

1 Die Abweichungen siud ganz unhede\ltend'; VIII S, 3 ist dett.
statt pp. überliefert, XI 7, 13 das Acceptumweggelassen.
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Osterfestes (5, April) war ein Drohbrief des Maxilllus bei Valen­
tinian angelangt I ; da Mailand einem Angriff Von Gallien aus
gar zu sehr ausgesetzt war, ist es sehr begreiflich, dass deI'
juuge Kaiser sieh gleich darauf nach dem entfenJteren Aquileja
zurückzog, VOll wo er schnell in dal! Gebiet des 'l'heodosius
flüchten konnte, wie er es im folgenden Jahre wirklich getan
hat. Und wollten wir Merauf keine Rücksicht nehmen, so bliebe
immer noch die Nachricht übrig, dass Probus im J, 387, also
gleichzeitig mit Eusignius, die italische Präfektur bekleidet hat
(8.24). Und dies ist nicht durch die Rechtsbücher, sondern
durch die Kirchenhistoriker überliefert, deren Zeugnis die In­
schriften, indem sie ihm vier Präfekturen zuschreiben, bestätigen.
So wird die Kollegialität des Amtes auch für diese Zeit durch
(~uellen der verschiedensten Art beglaubigt.

Wo wir sie nach weisen können, ist sie nicht aus staats­
rechtlichen oder verwaItungstechnisohen Erwägungen hervor­
gegangen, sondern aus rein persönlichen Gründen, wie das dem
despotischen Willkürregiment der Zeit entspricht. Gratian ver­
doppelt die Präfektur, um seinem Lehrer einen Gefanen zu tun,
Arcadius, um die Macht seines Hoftnl11uchen zu schützen und die
eines Amtes, das ihr gefährlich werden könnte, durch Teilung zu
sch wächen. Doch werden AusoHiuß und Eutrop gewiss nicht
versäumt haben, darauf hinzuweisen, dass die Kollegialität der
Präfektur schon früher bestanden habe und man mit ihr nur eine
Institution des hochbewunderten Altertums wiederenvecke. War
sie dann einem GUnstling zu Liehe eingeführt, so pflegte sie
dessen Einfluss noch UIll einige Jahre zu Uberlebeu; so hat sie
im Oocident von 378-387, im Orient von 379 -381 und dann
wiedel' von 396-405 bestanden. Sehr bald aber kehrte man >!u
der monarchischen Präfektur >!urüok, die, wie Mommsen ganz
riohtig empfunden hat, dem Geiste dieser Epoche viel besser entsprach.

'Nie er auf vielen Gebieten neue Wege gewiesen hat, so
bietet auch sein A nfsat>! tiber die Diocletianische Reichspräfektur
die Grundlage, von der jede weitere Forschung über d~n

stand ausgehen muss. Doch in der Wissenschaft ist es ans­
geschlossen, dass, wer das Fnndament legt, auch den ganzen
Bau vollende, und keiner bleibt vor Irrtümern bewahrt, die
seine geringeren Nachfolger verbessern können und müssen, So
sei ea auch mir gestattet, :rr!ommsens Arbeit zu indem

I Seeck, Geschichte des Un~ergang!l der antiken Welt V S. 207.
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ich, auf sie gestutzt, die Entwicklung der Präfektur seit den
Zeiten Diocletians verfolge.

Jch hatte vermutet, dass unter ihm jedem der viel' Kaiser,
sowohl den Augusti, als auch den Cäsares, ein Präfekt zur Seite
gestanden habe, MOl11msen bestritt dies, und eine später ge­
fundene Inschrift hat ihm Recht, gegeben 1. Sie hat uns gelehrt,
dass 'gegen Ende des 3. Jahrhunderts es nur zwei Präfekten
gab, Afranius Hannibalial1us und Julius Asclepiodotus, die natur­
lieh zu den Augusti gehörten. Doch dabei ist eins sehr zu be­
acbten. Das: einzige Mal, wo Asclepiodotus in unserer dÜrf­
tigen Ueberlieferullg als handelnd erwähnt wird, steht er 296

dem Cäsar Coustantius bei der Unterwerfung Britanniens zur
Seite 2, und der Stein, ilen Hannihalianus dem Diocletian gesetzt
bat, ist nicht in Nicomedia gefunden oder in irgend einer anilern
Stadt, in der iler Angustus sich aufgehalten hat, sondern in Oescns
an der Donau, d. h. im ReiclJsteil des Ciisars Galerins. Also
beide Präfekten erscheinen, wo sie siclJ nachweisen lassen, nicht
in der Umgebung ihrer Augusti, sonilern der Cäsares, Zwar
ist das Materir.l so gering, dass es leic1Jt tänsclJen kann; doeh
fällt es ~chwer, hier an Zufall zn glauben.

Als Maximian znm Cäsar ernannt war, hatte er nach
seinen ersten Siegen gegen den Will!'n Dicletians sich von den
Soldaten zum Augustus ausrufen lassen 3. Nach einer solchen
Erfahrung scheint dieser auch seinen nenen Cäsaren nicht recht
getraut zu haben. Um l'lie in i11Ten Schranken zu halten, gab
es kein besseres lYrittel, als Männer neben sie zu stellen, die,
von den Augusti ernannt und als deren alter ego geltend, von
den Cäsaren ganz unabhängig und an Macllt ihnen fast ehen­
biirtig waren. Unter den Kaisern wal' Kollegialität rechtlich
vol'1landen, konnte aber ihre hemmende Wirkung kaum ausiiben,
weil die räumliche Trennung dies verlJinderte. Jeder der viere
113,tte daher die Macht, sich gegen die andern aufzulehnen uud so
BUrgerlniege herbeizufiihren. Dem wurde vorgebeugt, Wf1nn sich
in der unmittelbaren Umgehung der Cäsaren je ein Mann befand,
der imstande war, ihren Eigenmächtigkeiten entgegenzutreten
oder Rie wenigstens bei Diocletian zu denunzieren. Ich möchte
daher vermuten, ilasR die Präfekten zwar rechtlicl1 zu den Au-

vgl.

j Seeck, Geschichte des Untergangs der
2 Eutrop. IX 22,2. Vict. eaes. H9, 42.

Eumen. paneg. VIII (V) 15 ff,
3 Geschichte des Untergangs I S. 2ß.

antiken 'Welt }3 S, 455.
Zonar. XII :31 p. ß41 a;
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gusU gehörten und nur ihren Befehlen unbedingt gehorchen
mussten, tatsächlich aber als Helfer und mehr nocli als Beobachter
sich an den der Cäsares aufzuhalten Jeden­
faUf! würde eine solche Einriohtung der misstrauischen Art Dio'
cletians sehr gut entsprechen.

Danlm bl'auchten er selbst und sein gleichberechtigter
nicht auf die Dienste zu verzichten, welche die Prä­

fekten den Herrschern von Alten! her leisteten, Wie sieh aus
dem Veroneser Verzeichnis der Provinzen ergibt 1, hatte schon
Diocletian das Reich in Diözesen eingeteilt und natiirlioh zu
ihrer Verwaltung auch Vikare ernannt. Diese waren, wie ihr
Name das ausdrückt, Stellvertreter der Präfekten und konnten,
während der Kaisel' sioh in ihrer Diözese aufhielt, deren Obliegen­
heiten bei ihm versehen.

Diese waren damals noch so mannigfacIl, dass sich ihr
Umfang gar nicht begrenzen lässt, Als Richter, als Verwalter,
aIR Feldherrn, kurz in jeder Eigenschaft, in der er selbst tätig
war, konnte der Kaiser auch seinen alter ego gebrauchen, In den
einzelnen Provinzen hatte Diooletian die zivile Gewalt von der
militärischen ; an del' höcbsten Stelle des Beamtentums
fielen beide noch zusammen. So hatte der spätere Oäsar Oon­
stantlns als Präfekt Maximians gegen die }<'rankell geldtmpft 2,

Aselepiodotus gegen den Usurpator Allectus; PompeÜmus Ruri·
eius fitbrte als Pl'äfekt das Heer des Maxentius in Oberitalien
gegen Oonstantin B, und diesel' selbst war bei seinem Feldzuge
gegen den römischen Tyrannen von einem Präfekten begleitet 4.

Dooh wo der Kaiser sein eigner Feldherr war, da e8 in der
Natur der Dinge, dass seinem obersten Gehilfen die Aufgaben
zufielen, die heutzutage die Chefs des Generalsta,bs und der In­
tendantur versehen. So wird der kriegerische Silln Constantins
die Ursaehe gewesen sein, warum die Sorge fiiI' die Verpflegung
der Heere zur bedeutsamsten PfliolIt der Präfektur geworden
iRt, und (Hell ist Hie immer geblieben, auch nacIHlem durcli die
Schöpfullg deR neuen Amtes der Magistri MilitulH die Präfekten
ihrer militärischen Gewalt berauht waren.

DasR OOlll\tantin es war, der die dei' zivilen
Verwaltung von dem Tnll)pellkommando, wie 8ie Diocletian fiir

1 Mommsen, Gesammelte Schriften Y 8. 5Gl ff.
2 Geschichte des Untergangs I S. 29.
3 J.o;lllnen, paneg. XII (IX) 8,1; vgl. Nazar. paneg. IV (X) 2fJ, 4. 7.
4 Eumcn. pan!\g. XII (IX) 11,4.
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die niedrigeren Aemter verfügt hatte, auch bis in die höchste

Stelle durchführte, ist durch Elluapil1s-Zoflimus (ll 3:!, 2. ß3, 3--5)
beglaubigt. Doch wann und unter welchen UlmHinden diese

wichtige Neuerung eintrat, berichtet keine Quelle.

Am 27. Februar 316 entsprachen den beiden Kaisern, die

sich damals noch keine Cäsaren ernannt hatten, auch zwei Prlt­

fehen, wie in den Zeiten Diocletians. Petronius AnniamHI weilte

am Hoflager Confltantinfl in Triel' 1, Jl1lius Julianus stand jeden­

falls dem Licinius zur Seite. Er ist im Amte geblichen, biR

seiu Herr 324 des Thrones beraubt wurde 2 ; danach scheint im

Osten die alte Präfektur vor dem Siege ConstantinR unverändert

fortbestanden zu haben. Im Occident dagegen finden sich An­

zeichen, die auf eine TImgestaltung des Amtes hin weisen.

Bekanntlich ist in den Ueberschriften der Gesetze kein

Titel häufiger als lJpo. Dies gilt auch CUr die Regierung Con­

stantins, aber nur mit A usnalmle der ersten sieben .Tahre, die

im TheodosianuR vertreten sind (312-818), obgleicll sie eine

recht grosse Zahl von Fragmenten aufweisen. In ihnen findet

sich jener Titel nicht öfter als dreimal und nur bei Gesetzen,

deren Datierung erweislich falsch ist (VII 21,1. VIII 4, J.

XIV 8, 1). 8ie alle tragen Kaiserkonsulate, die im Codex un­

zähligemal untereinander verwechselt sind; Konsnlate von Pri­

vatleuten, die besser überliefert zu sein pflegen - in diesen

Zeitraum fallen ihrer drei (314. B16. 317) -, sind gar nicht

vertreten. Bei dem ersten Fragment (VII 21, 1) lautet die lJn­

terschrift: pp. 111 id. Aug. SiI"mio Oonstnntino A. 111 cf Li­
cinio 111 conss. (313). Im Jahre 313 stand Pannonien noch

unter der Herrschaft des Licinius, dessen Gesetze nach seinem Sturz

annulliert und daher in den Codex nicht aufgenommen wurden.

Ein Präfekt Constant.ins aber konnte in Sirmiulll, d. h. im RciellS-

1 Seeck, Zeitsehr. f. Kirchengeschichte XXX S. 211.
2 In seiner Lobrede auf Kaiser .1uJinn sagt Liball. 01'. XYIII ~

von dem Yater sl'ines Helden: riWac; OE ümlpxou eU"faTEpa XPI1<JTOUT€
Kai voDv EXOVTOC;. ÖV 6 'Tl'OMf.lIOC; VEVIKJ1KWe; J)OEael] Kai TOUe; aÜToO 'lW­

pEKa~EaEv EtC; EKEIVOV ß~E'Tl'OVTac; apXElv, 1TOIEITCtl TouTovl TOV UpWTOV
!<al T1f.lq. TOV KI]OEaTY)v '1'11 'Tl'poül]"fopi<;t 'f00 rrmMc;. D. h. dl'r miitt.cl'·
liebe Grossvater Julians hic8s gleichfalls Julian und zeichnete sieh als
Präfekt so aus, dass COllstantin, als er den Licinius besiegt hatte, jenen
seinen eig-enen Beamten zum Muster aufstellte. Dies hat nur einen Sinn,
wenn Julianus die PrMekt.nr ehen damals, durch den SiBg iilH'l' Licinius,
einbüsste.
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teil des Licinius, nichts publizieren. VIII 4, 1 redet, wie schon
MOlllmsen in der Anmerkung dazn ausgefiihrt hat, von der Ab­
setzung des Liuinius, kann also, obgleich die Untersohrift das
Konsulat von 315 nennt, nicht vor 824 gegeben sein. XIV 8,1
ist unterschrieben: da!. XlIII kalo Octob. Naisso, ace. VIII id.
Novemb. Oonstant'ino A. TIII et Licinio 1111 0012S8. (315). In
diesem Jahre feierte Constantin am 25. Juli seine Decennalien in
Rom und verliess die Stadt erst wieder am 27. September 1, kaun
also Tlicht am 18. desselben Monats in Naissus gewesen sein.
Das erste Gesetz an einen Präfekten, gegen dessen Datierung
keinerlei Bedenken vorliegen 2, ist am 27. April 319 an Rufinus
geriohtet (VI 35,3), und dann werden sie bald häufiger. Wenn
Constantin erst von dieser Zeit an mit seinen Präfekten schrift­
lioh verkehrt, so darf man daraus wohl sohliessen, dass er ibnen

seine Befehle niollt mehr mUndlich erteilen konute, weil sie kmz
vorher sein Hoflager verlassen hatten.

Ich habe dies schon frUher 3 damit in Zusammenbang ge­
bracht, dass er am 1. März 317 seine beiden Söhne zu Cäsaren
ernannte und dem älteren bald darauf, vidleicht im J. 318, die
Verwaltung Galliens iibertrug. Dooh Crispus war damals kaum
älter als elfjährig 4; seine Selbständigkeit konnte also nur eine
selleillbare sein. Neben ihm mussten Beamte von Rang und An­
sehn stehn, die für ihn die Gescbäfte führten. So wird Con­
stantin ihm einen Pr1\.fekten beigegeben ha.ben, womit er wahr­
scheinlicb nur auf das Beispiel Diocletians und l\tlaximians zuriick­
griff. Denn wie wir ohen bemerkten, scheinen ja auch diese
ihre höcbsten Beamten nicht in ihrer eigenen Umgebung be­
11alten, sondern an den Hof ihrer Cäsaren geschickt zu haben.

1 Zeitsehr. f. Rechtsgesch. X Rom. Abt. S. 214.
2 Zwei Fragmente eines Gesetzes an Rufinus (Il 9,1. In 5, 1), die

in der Ueberscbrift Constantin nennen unu deren I{onsulat auch in
die Zeit dieses Kaisers fällt, gehören erweislich seinem Sohne. Dadurch
bat Mommseu sich veranlasst gesehn, auch die vier andern Gesetze
Constantins an Rllfinus (V 2, 1. VI 35,3. VII 21, 1. XIII 3,2) auf Con­
stantius zu iibertragen, geht aber damit viel zu weit. In den Jahren
31H und 323 waren zwei Rufini Konsuln, und da es iiblich war, Prä­
fekten, mit denen der Kaiser 7,ufrieden war, durch das Konsulat zu
belohnen, kann man fast mit Sicherheit annehmen, dass mindestens ein
Rufinus unter Constantin Präfekt gewesen ist.

a In dieser Zeitschrift XLIX S. 210 ff.
4 Geschichte des Untergangs I S. 442.
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Doch lagen die Verhältnisse insofern anders, als Constantius und
Galerius reife Männer, Cl'ispus ein Kind W!1l'. Wenn ein Präfekt
fUr ihn die Regierung führte und dabei durch eine Entfernung
von vielen hundert Meilen der Aufsiebt Constantins entzogen
war, so konnte dies leicht dazu führen, dass er selbst sioll der
Krone zu bemächtigen versuollte. Waren docll noch kurz vorller
Usurpationen so häufig gewesen, dass jeder riimische Kaiser ihnen
vorzubauen hatte. Dies wird dazu gefülll't llahen, dasl! das
Militärkommando, auf dem jede wirklich gefährliohe 1vIacht be­
ruhte, der Präfektur entzogen und auf das neu gescllaffene 1\fa­
gisterium Militum übertragen wurde.

Schon unter Coustantin begegnet uns eine örtliche Kompe­
tenzbesohriinkung der Präfektnr, die abel' mit der Ein­
teilung des Reiohes nooh nichts zu tun 11at. Am deutlichsten
ist sie aUl!gesproohen in einem Gesetz vom 21. Oktober 336 an
den Präfekten Felix (Sirm. 4), in dem es am Sehlnsse heisst:
t'olumus, ut cmcellens sublimifas tua litte1'is In!is per il i 0 eces i m
sibi creditam commeatdibus iudices moneat ct q. s. Dass die
Diözese des Felix Afrika war, ergibt sich ans einem Gesetz vom
J. 834 (XIII 4, 1): ftt'chitcctis quam plw'imis opus est; seil quia ."
non sunt, sublimitas tua in pf·o'1.'inciis canis ail hoc
studium cos inpellat, qui ael annos fef'fjtG duoclevigirdi nati liberales
1itteras degttsfaverint. Offenbar soll dies für daR ganze Reich
gelten; wenn Felix aussc1l1iesslich fUr die afrikanischen Provinzen
damit beauftragt wird, so kann dies keinen anderen Grund llaben,
als dass seine Kompetenz auf sie beschl'änkt war. Ein anderes
Gesetz an ihn redet von den .Afri mtriales (XII 1, 21), dreimal
beisst es in den Unterscl1riftelll)(1'O)p(ositum) Karfhagine (XIII
4, 1. 5, 6, Sirm, 4). Ganz ähnlich stellt es mit Menander.Ein
Gesetz über die öffentliche Untersttitzlmg Bedürftiger, das seinem
Inhalte nach fiir das gesamte Reicll bestimmt sein muss, soll er
nur per universam .Af1'icam zur Ausfiihrung bringen (XI 27, 2).
In einem andern, das an ibn gerichtet ist, werden die Tariii
Augustani el'wähnt, eine Legion, die in Afrika stand (IV 13, 3),
Ein drittes 11\l1st erl\ennen, dass er einem Pl'onkonsul zu befehlen
hatte 1, was gleichfalls auf Afrika (VIII 5, 4). Damit ist

1 Wenn hier Prokonsuln im Plur..l genannt sind, so können damit
nur nacheinander fungierende gemeint sein. Denn ItllSSer Afrika be­
Sllssen damals nur noch Asia und AclHtia Statthalter, die jenen Titel
führten.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXlX. 3
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es auell bewiesen, dass Menander Präfekt war; denn die Ueber­
schriften nennen ihn alle ohne Titel. Neben diesen beiden ist
noch Gregorius zu nennen, obgleich es von diesem sich nur be­
weisen lässt, dass er über Afrika gebot, nicht dass sein Amts­
kreis sioh auf Afrika. besohränkte!, Doch naoh der Ana.logie von
Felix und Menander werden wir dies wohl auoh für ibn anzunehmen
haben. Endlich ist uns ein vierter afrikanisoher Präfekt auch
auf Stein überliefert. Von L. Aradius Valerius Proculus heisst
es auf zwei stadtrömisohen Insollriften 2: pt'oconsuli provinciae
Africae viall saera ittdicanti eidemq(ue) iudicio sacro per provin­
cias proao'll8ularem et Numidiam, Byzacium et Tripolim itemque
Mauretaniam Bitifensem et Oaesat'iensem perfuncto offido praefeo­
tume praetorio. Das interpretierte Mommsen folgendermassen :
ct"n proeonsul Aft'ieae esset vice saem iudicans, eodem tempore
iusstt pt'incipis e:vtra ordinem vices {eeit praefectontm praetorio per
(lioeeesim Africanam. Doch dem wiederspricbt die Versinsohrift
desselben Proculus ll : praef"ectus ct idem hic Libyae, idem Libyae
proconsttl ct ante. Hier ist ausdl'ücldich gesagt, dass er die Ver­
waltung der afrikaniscben Diözese nicht während seines Pro­
konsulats ausgeübt hat, sondern dass dieses ihr voranging (antc).
DarauB aber folgt weiter, dass er nicht nut dem Verse zu Liebß
praefectttS Libyae genannt wird, sondern ßS wirklich war. Denn
nach dem Prokonsulat konntß man kein Vikariat mehr bekleiden,
weil dieses an Rang viel niedrigßr stand, wolll aber die praefec­
tm'a praetorio. Wenn die ProsainBchriften dies Amt durch eine
so weitJäufigß Umschreibung bezeiclmen, RO erklärt sich das wohl
daraus, dass es in dieser Gestalt erst durch Konstantin neu ge­
schaffen war und eine feste Titulatur daher noch nicht ge­
wonnen hatte.

Ueber Afrika sind wir am besten untel'richtet, weil sßine
Archive das Meillte für nie ZUBammenstßllung des Codex Theo­
dosianus beigetragen haben 4. Für aUe andern Diözesen fehlen
die Quellen entweder ganz oder Hiessen doch sehr spärlich, und dazu
kommt, dass die argß Zerrüttung, welche die Datierungen diel!es
ältesten Teiles der Sammlung erfahren haben, die Untersuchung
ungemein erschwert. So sind wir meist auf Vermutungen an-

1 Panly-Wiesowa VII S. 1871.
2 CIl). VI 1690. 1691 = Dessan 1240.
B CIL. VI 1693 = Dellean 1241.
4 Zeitschr. f. RechtBgesch. X Rom. Abt. S. 4-7.
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gewiesen. Namentlioh ist zu beaohten, dass dasselbe Gesetz,
welches an Menander für Afrika gerichtet wurde (XI 27, 2), an
Ablabius die Bestimmung enthält pel' omnes civitates Italiae pro'
ponatur lex (XI 27, 1), Jahr und Datum sind zwar verschieden,
doch bei diesel' Art von Ueberlieferung bedeutet das nicht viel
und um so wenigei', als sich bei einer der heiden Subskriptionen
die Unriohtigkeit sicher nachweisen lässt 1) und die andere ein
Kaiserkousulat zeigt. Man wird also annehmen dürfen, dass
Italien ebenso einen abgeschlossenen Präfekturhezirk bildete, wie
Afrika. Dagegen heisst es in der Unterschrift eines Gesetzes an
Euagrius pp. Nicomediae (IX 7,2) und in einem andern ist von
den Patriarchen der Juden die Rede, die in Palästina l'esidierten
(XVI 8,1), Danach muss die orientalische Präfektur mindestens
vom Bosporus bis an die Grenzen Aegyptens gereicht llaben. An
anderer Stelle 2 habe ioh zu zeigen versucllt, dass sie lwllegialisoh,
wabrE16heinlicll sogar von drei Präfekten gleichzeitig, verwaltet
wurde; doch bei der Unsicherheit aller konstantlnischcn Subsln-ip­
tionen ist mir dies wieder zweifelhaft geworden.

Ftir die Zeit Konstantills ist also die Untel'suchung nooll
nicht abgeschlossen, und wenn sicll nicht neue Inschl'iften finden,
die uns vielleicht weiterhelfen, kann sie es auch nicht werden.
Doch darf es für sielleI' dags sohon er fitr die Präfekten
örtlioh umgrenzte Kompetenzen sohuf und diese zum Teil viel enger
bemass, als sie uns in Zeit entgegentreten, Sohon Dio­
oletiau batte die Sohwierigkeit empfunden, das ganze ungeheure
Reich von einem Punkt aus zu regieren; Cl' hatte ilu abzullclfen
gesucht, indem er sioh Mitkaiser el'wählte nnd sie in weiten Ent­
fernungen von ihm selbst und voneinander residieren lieBS. Doch
na.oh seiner Abdankung hatte das Viellmiflertum blutige Wil'l'en
hervorgerufen. Wie es scheint, wollte Constantin das Gute seiner
Einrichtung nachahmen und zugleich ihre Gefahren vermeiden,
indem er nicht mehrere Herrscher schuf, wohl aber mehrere Be­
amte, die als alte1' ego der Herrscher galten, und diese tiber das
Reich verteilte. Da.ss er um 318 den Knaben Crispus, der eines

1 Xl 27, 2 lautet die dat, non. I~!l. Rom. Pro-
biaM ct Iuliano oonss. (322). Dass COl1stantin im J. 322 nicht in Rom
gewesen sein kann, steht fest. loh habe dahor früher VOJl'gElscl1lageJl,
pp. für dat. zu aher da dia Kompetenz des Menallder, wie
ich auf Afrika besohränkt war, kann ein Gesetz, dass seine
Adresse trägt, auoh nicht iu Ronl publiziert sein.

2 Gesohichte des II S. 501 ff.
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hocbgestelltell Leitel's nicM entbehl'en konnte, nach Gallien ent­
sandte, dürfte den ersten Anlass dazu gegeben 1mben. Dooh bald
setzte er Präfekten auch für Gebiete ein, in denen, wie in Afrilcf!,
kein Cäsar die Seheinregierul1g rührte.

Der Kronprinz pflegt anders zu denken als der Herrscher.
So haben auch die Söhne Constantins in bewuastem Gegensatze
zu ihrem Vater gestanden. Wie lilie den Biscböfen, die er mit
gutem Grunde verbannt hatte, die Heimkehr gestatteten und da­
durch die Kirche in wilde Verwirrung stürzten, so baben sie
auch die Form der Präfektur, die er geschaffen hatte, gleich nach
seinem Tode wieder beseitigt. Wie eine Inschrift uns gelelut
hat, gab es um das Jahr 340 nicht mehr als drei Reich!lpräfe1cten,
von denen der eine nachweislich Gallien, der andere den Orient,
der dritte wahrscheinlich Italien mit Afrika und IJJyricum ver­
waltete 1. Das ist genau derselbe Zustand, wie ihn beim Regierungs.
antritt des Valentinian und Valens Ammianus Mareellinus schildert
(XXVI Ö, 5): ct Orientem quidem regebat z?ofestate zwaefecti Saltt­
fius, Italiam vet·o cum Africa ef Illyrico lllametiillus, et Gallieas
provincias Germanianus. In derselben Weise hatten aucb die
Söhne Coustantins das Reiall untt'r sieb geteilt: Constantius
regierte den Orient mit Tbrakien, Constans Italien mit Afrika und
IlIyl'icum, Constantin H. Gallien mit Spanien und Britannien. Die
Präfel,turen fielen also mit den drei Reichsteilen zusammen, die
sieh nach dem Tode Constantins gebildet hatten. Das bedeutet,
dass jeder Präfekt zur Person eines bestimmten Kaisers gehörte,
nicnt zu einem bestimmten Landgebiet, ausser soweit auch sein
Augustus auf ein solches beschränkt war.

Dies änderte sieb, als Constantin TI. anfang 340 im Kampfe
gegen seinen Bruder Constans fiel und dieser so noch einen
zweiten ReiellsteU- gewann, Docb zwang ihn diese über~rosse

Ausdehnung seiner Herrschaft, um sicb deren Verwaltung etwas
zu erleic1ltern, die Präfelrtur seines toten Bruders weiterbestehen
zu lassen. So blieb es zwar im Orieut dabei, dass die Gebiete
des Kaisers und seines Präfekten zusammenfielen, im Occident
aber' hatten sie Aieh getrennt. Und als Constantius dann die
Aneinherrschaft gewann, blieben auch unter ihm die frUheren
drei Reichsteile als Präfekturen bestehen, und ebenso wal' es
unter dell> folgenden Kaisern. Bekanntlich haben die Herrscher,
wenn es ihrer mehr als einen gab, das Reich tatsächlich unter

1 eIL. III 12 330. Vgl. MommBen, Geaammt'lte Sohriften VI S. 288.
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sich geteilt, 6S aber rechtlieh immer als ungeteilte Einheit be­
handelt; dieB prägte sieh namentlich darin aUB, dass jedes
obwohl es l'egelmässig nur durch einen von ihnen erlassen wurde
und nur für dessen Ueiehsteil galt, doch mit den Namen aller
überschrieben ward. Ganz dasselbe gilt aber allOh von den
VerfUgungen der und diese formelle Gesamtverwaltullg
bei tattläehlicher 'rrennung ist noch am Ende des &. Jahrhunderts
bewahrt worden 1. Sie galten eben alle als gleichberechtigte
Kollegen, und dass jedem von ihnen ein bestimmtes Gebiet zu'
kam, wurde offizien völlig So heisst Titianus,
der unter Constans Gallien verwaltete, bei Hieron. ehron. 2361
nicht etwa pmefectus l)raetol'io Gatliarum, sondern es wird von ihm
gesagt: Titianus viI' elo(luens pj'aefecturam pruetoJ'io apud Gatlias
admillist1'ut. Er verwaltet alBo die gemeinsame Präfektur, an der
auoh seine Kollegen gleichen Anteil haben, aber iudem er in
Gallien residiert. DemgemäBB wird bis auf Julian in del' offi­
ziellen Titulatur, wie sie die Insohriften und die Kaisergesetze
bieten, niemals der Amtsbezirk des Präfellten genannt. Zum
erstenmal gesohieht dies im Jahre 365 unter Valentiuian und
Valens 2, und erst damit ist aueh formell anerkannt, dass die
einzelne Prlifektm nioht auf das ganze Reioh zu beziehen ist.

Wie wir oben schon gesehn haben, kam Gratian im
Jahre 379 wieder auf den Grundsatz zurüok, dasB der Präfekt
zum Kaiser und seinem Reiohsteil, nioht zu einem abgegrenzten
Gebiet gehöre, unll machte zugleich sein Amt bei ,jedem der
beiden regierenden Herrsoher kollegialisoh. Dass er gleiohzeitig
das östliohe IIlyrioum dem Theodosius zuwies, veränderte die
Präfektur nur insofern, als die Ueichsteile verämlert wurden.
Diese wurden genau so hergestellt, wie sie unter die drei Söhne
Constlmtins verteilt gewesen waren, als Maximus sioh Galliens
bemächtigte, Denn um dieBeibe Zeit trat TheodosiuB seinen Teil
von IlIyricum wieder an Valentinian TI. ab B, Der Sturz des Usur­
patol's hatte dann die l<'olge, daBs die drei Reichstene wieder zu

1 Mommsen VI S. 285.
2 Cod, lust. X 32,29. XI 48, 6: ael Gen'llanianum pp. Gallial'ulIl,
a Ein Geset!l vom 29, Juli das in Mailand, also von Valen-

tinian H" ß'egeben und an seinen Präfekten Emigllius gerichtet ist,
trifft iiber die pl'OClwatOl'es lIletaUm'um il1tr'a Macccloniall<,
Dac'iam mecUtel'l'aneam, lIIoesiarn seu Dal'dclniam (I 5). Dies beweist,
dass auoh das östliohe Illyrioum damals wied:er mit dem italischen
Reichsteil vereinigt war.
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drei Präfekturen wur<1en, genau wie dies unter Constantius ge­
schehen war.

Als Theodosius während seiner tödliohen Krankheit die
El'bsohaft seiner Söhne ordnete, zweigte er das östliohe Illyricum
wieder von Italien ab und wies es dem orientalischen Reichsteil
zu. Offenbar gesohah dies nicht aus politischen oder administra­
tiven Gründen, sondern nur, damit das Erbe seines älteren Sohnes
niollt gar zu weit hinter dem des jüngeren an Umfang zurück­
stehe. Doch wie es scheint, wmde dadurch zunäohst noch nicht
die Zahl der Präfekturen, sondern nur die Maoht des Rufinus ver­
mehrt. F~rst als dieser ermordet war und Eutrop im Winter
395/6 die Präfektur des Orients kolle~ialisoh maohte, dürfte er
sie auoh daduroh geschwäoht haben, dass er das neuerworbene
GebIet des Ostreiohes von ihr abtrennte. Denn ein praefect~'s

praetorio Illyrici im späteren Sinne ist nicht vor dem 17. Juni 397
naohweisbar (XVI 8, 12). Ob auoh sein Amt zeitweilig von
zweien verwaltet wurde, ist unbekannt, weil es in den Reohts­
Mohern recht selten erwähnt wird. Dooh dürfte in dieser Be­
ziehung das Zeugnis der Notitia Dignitatnlll zu beachten sein.

Die Präfektur von Gamen, die seit dem Tode Gratians
immer einheitlioh verwaltet war und auch vorher nur ganz kurze
Zeit zwei Inhaber besessen hatte, erscheint auoh in dieser Quelle
immer in der Einzahl (00. I 3. III 1. 38). Bei der italisohen,
orientalischen und illyri;ulhen sohwankt sie dagegen zwischen
Singular und Plural!. Da sich in ihrer Ueberlieferung an vielen
Stellen der ältere Zustand neben dem jüngeren erhalten hatS,
weist dies auf vorübergehende Kollegialität bei diesen drei Prä­
fektmen, also auoh bei der illyrisohen, hin.

1 Bei Italien die Einzahl 00. I 2. II 1. 43. Dagegen II 1): sub
lZispositione vil·orurn. iUustriwn. praefeet01'u'In praetoria Italiae. Beim
Orient die Einzahl Or.12. Il 1)9. Dagegen lll: sub virofun~

illustriutn pl'aefeetomm pmetorio per Orientem. II 71 beisst es in den
Handsohriften praefectull'l! (statt praet.), was auf die Mehrzahl
ebenso gut passt, wie auf die Einzahl. Bei Illyrioum die Einzahl Or.
I 3; dagegen ur 1: Fn.signi<l virOrtllll ülustriutn praefectol'um praetorw
per Illy!·icunl. 4: sub dispositione virorum illustl'ium praefectorum prae­
toria per Illyricum. 20: ofticiUtll virormn illustrium praefectorum prae­
taria per IllY!'icu11l, III 33 steht 1Jraef. praef., was wohl auch in pl'ae­
fer;t~~m praetol'io aufzulösen ist. Ich habe in meiner Ausgabe, weil ioh
an die einheitliche Präfektur Mommsens glaubte, den Plural überall
herauskorrigiert, muss diesen Jugendirrtum aber jetzt bedauern.

l! Seeck, Die Zeit des Vegetius. Hermes XI S. 71 tT.
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So hat sich der Zustand entwickelt, den uns die Notitia
Digllitatum repräsentiert und den man früher daher als den
normalen für das ganze vierte Jahrhundert betrachtete. Mommsen
sah klarer, glaubte aber (loch noch an eine grössere Stabilität
der Präfektur, als sie tatsächlich vorhanden war. Doch darf ioh
ihm seill6u Irrtnm um so weniger vorwerfen, als ich _selbst auf
diesem Gebiete nicht geringere begangen habe. Es wird eben
noch vieler Arbeit bedürfen, ehe wir die Zustände der christ­
lichen Kaiserzeit ebenso klRl' überschauen können, wie die des
früheren Römeneiches.

Münster i. W. Otto Beeek.




